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E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 63/2013 
BA Nr. 4/2013 

 
 
An die Mitglieder  
des Betriebsausschusses 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 19.09.2013 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur nächsten Sitzung des Betriebsausschusses der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich 
ein.  
Die Sitzung findet am Dienstag, 01.10.2013, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 
 
TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 42/2013 vom 

18.06.2013 
 

5 Feststellung des Jahresabschlusses des Wasserwerkes der Stadt 
Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2012, Verwendung des Jahresge-
winns und Entlastung des Betriebsausschusses 

426/2013-2 

6 Feststellung des Jahresabschlusses des Abwasserwerkes der Stadt 
Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2012, Verwendung des Jahresge-
winns und Entlastung des Betriebsausschusses 

427/2013-2 

7 Übertragung der Abwasserentsorgung der Stadt Bornheim auf den 
Stadtbetrieb Bornheim AöR zum 01.01.2013 

502/2013-2 

8 Quartalsabschluss II/2013 482/2013-SBB 
9 Alternativen zur Aufbereitung des Trinkwassers im Wasserwerk Ei-

chenkamp und aktueller Sachstand in Folge des Störfalls 
483/2013-SBB 

10 Angebot des Wahnbachtalsperrenverbandes über die Trinkwasserliefe-
rung an die Stadt Bornheim 

484/2013-SBB 

11 Antrag der Fraktionen Bündnis 90 / Die Grünen und CDU vom 
19.06.2013 betr. Störfall im Wasserwerk - Kulanzregelung für die 
Rheinorte 

393/2013-SBB 

12 Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 03.09.2013 betr. Lie-
ferung des Trinkwassers durch den Wahnbach-Talsperrenverband 
(WTV) 

465/2013-SBB 

13 Mitteilung über die Neufassung des Maßnahmenplanes gem. § 16 Satz 
5 TrinkwV 

485/2013-SBB 
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14 Mitteilung betr. Abschluss eines Betriebsführungsvertrages für das 

Wasserwerk der Stadt Bornheim 
422/2013-2 

15 Mitteilung betr. Tag der offenen Tür und Programm im Wasserwerk am 
05.10.2013 

486/2013-SBB 

16 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

 

17 Anfragen mündlich  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gezeichnet: Rainer Züge beglaubigt:  

 (Vorsitzende/r)  (Verwaltungsfachwirtin) 
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Niederschrift 
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Sitzung des Betriebsausschusses der Stadt Bornheim am Dienstag, 18.06.2013, 18:00 
Uhr, im Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15, Waldorf, Sozialraum (Fahrzeughalle) 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 42/2013 

  Nicht-öffentliche Sitzung  BA Nr. 2/2013 
 
Anwesende 
Bürgermeister 
Henseler, Wolfgang Bürgermeister  

Vorsitzender 
Züge, Rainer SPD-Fraktion  

Mitglieder 
Braun-Schoder, Horst CDU-Fraktion  
Montenarh, Stefan CDU-Fraktion  
Paulsen, Michael CDU-Fraktion  
Rech, Wilhelm CDU-Fraktion  
Rörig, Peter SPD-Fraktion  
Stadler, Harald SPD-Fraktion  

stv. Mitglieder 
Freynick, Jörn FDP-Fraktion ab TOP 5 
Kuhn, Arnd Jürgen Dr. Bündnis90/Grüne  
Schmitz, Heinz Joachim Bündnis90/Grüne ab TOP 5 
Velten, Konrad CDU-Fraktion  

Verwaltungsvertreter 
Kleist, Michael  
Kolf, Marlene  
Pützer, Markus  
Rehbann, Ulrich  
Schmitz, Oliver  

Schriftführerin 
Giersberg, Ruth  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Dopstadt, Julian Bündnis90/Grüne  
Geuer, Theo CDU-Fraktion  
Knott, Thorsten FDP-Fraktion  
Marx, Bernd Bündnis90/Grüne  
 
T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 
 Öffentliche Sitzung 

 
 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 28/2013 vom 

02.05.2013 
 

5 Bericht zum Sachstand "Störfallmanagement" 288/2013-SBB 
6 Bericht zum Eigenbetrieb Wasser 289/2013-SBB 

6/158



42/2013  Seite 2 von 3 

7 Mitteilung zum Quartalsabschluss I/2013 290/2013-SBB 
8 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 

Sitzungen 
 

9 Anfragen mündlich  
10 Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 Wasserwerk 286/2013-SBB 

 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

AV Rainer Züge eröffnet die Sitzung des Betriebsausschusses der Stadt Bornheim, stellt 
fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Betriebsausschuss be-
schlussfähig ist. 
 
Der Ausschuss beschließt auf Vorschlag des Bürgermeisters, den Tagesordnungspunkt 10 
in nicht-öffentlicher Sitzung zu behandeln. 
 
Stimmenverhältnis: 
- Einstimmig - 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
 
Frau Giersberg wurde bereits als Schriftführung bestellt. 
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
 
Keine 
 

3 Einwohnerfragestunde  
 
Es liegen keine Einwohnerfragen vor. 
 

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 28/2013 
vom 02.05.2013 

 

 
Beschluss 
Der Betriebsausschuss erhebt gegen den Inhalt der Niederschrift über die Sitzung Nr. 
28/2013 vom 02.05.2013 keine Einwände. 
 
-Einstimmig- 
 

5 Bericht zum Sachstand "Störfallmanagement" 288/2013-SBB 
 
Beschluss: 
Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zur Kenntnis. 
 
-Einstimmig- 
 

6 Bericht zum Eigenbetrieb Wasser 289/2013-SBB 
 
Beschluss: 
Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis.  
 
- Einstimmig -  
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7 Mitteilung zum Quartalsabschluss I/2013 290/2013-SBB 

 
Kenntnis genommen. 
 

8 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorhe-
rigen Sitzungen 

 

 
Keine 
 

9 Anfragen mündlich  
 
Von AM Velten: 
Besteht die Möglichkeit, betroffene Bürger in Uedorf und Widdig über die derzeit laufenden 
Kanaluntersuchungen der Firma Katec und deren Auswirkungen auf private Hausanschlüsse 
zu informieren? 
Antwort:  
Es wird vorgeschlagen, eine generelle Mitteilung zum Verfahren und der Vorgehensweise 
der Firma Katec zu machen, weil die Firma mit den TV-Untersuchungen für das gesamte 
Stadtgebiet beauftragt wurde. Diese Mitteilung erfolgt im Verwaltungsrat als zuständigem 
Gremium. 
 

10 Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 Wasserwerk 286/2013-SBB 
 
Beschluss: 
Der Betriebsausschuss beschließt, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Bonn, zur Prüfung der 
Jahresabschlüsse des Wasserwerkes für die Geschäftsjahre 2013 und 2014  vorzuschlagen. 
 
 
- Einstimmig -  
 
 
Ende der Sitzung: 18:40 Uhr 
 
 
Gez. Rainer Züge  Gez. Ruth Giersberg 
Vorsitz  Schriftführung 
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Betriebsausschuss 01.10.2013 
Rat 10.10.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 426/2013-2 

    Stand 02.08.2013 
 
Betreff 
 

Feststellung des Jahresabschlusses des Wasserwerkes der Stadt Bornheim 
für das Wirtschaftsjahr 2012, Verwendung des Jahresgewinns und Entlastung 
des Betriebsausschusses 

 
Beschlussentwurf Betriebsausschuss 
 
Der Betriebsausschuss nimmt den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO 
Deutsche Warentreuhand AG zum 31.12.2012 zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, vorbe-
haltlich des Bestätigungsvermerkes durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen, 
 

1. den geprüften Jahresabschluss des Wasserwerks der Stadt Bornheim zum 
31.12.2012 gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) 
festzustellen, 

2. den Lagebericht 2012 zur Kenntnis zu nehmen, 
3. zu beschließen, von dem festgestellten Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2012 

361.644 Euro an die Stadt abzuführen und 15.469,44 Euro in die allgemeine Rückla-
ge einzustellen, 

4. dem Betriebsausschuss gemäß § 4 EigVO NRW die Entlastung zu erteilen. 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat  
 

1. stellt den geprüften Jahresabschluss des Wasserwerks der Stadt Bornheim zum 
31.12.2012 gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) 
fest, 

2. nimmt den Lagebericht 2012 zur Kenntnis 
3. beschließt, von dem festgestellten Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2012   

361.644 Euro an die Stadt abzuführen und 15.469,44 Euro in die allgemeine Rückla-
ge einzustellen, 

4. erteilt dem Betriebsausschuss gemäß § 4 EigVO NRW die Entlastung. 
 
Die Beschlüsse erfolgen vorbehaltlich des Bestätigungsvermerks durch die Gemeindeprü-
fungsanstalt Nordrhein-Westfalen. 
 
Sachverhalt 
 
Das Rechnungswesen, der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichtes, die wirtschaft-
lichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 106 GO NW 
wurden entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses vom 12.04.2005 (Vorlage 
Nr. 177/2005-WL) von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand 
AG geprüft.  

Ö  5
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Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stellt im Ergebnis fest, dass sich bei der Prüfung Bean-
standungen, die zu einer Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerkes hätten 
führen müssen, nicht ergeben haben und sie deshalb dem Wasserwerk der Stadt Bornheim 
für den Jahresabschluss zum 31.12.2012 und den Lagebericht 2012 den uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
Der Prüfungsbericht ist der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen vorzulegen, der 
gemäß § 106 Abs. 2 GO NRW die Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe obliegt. 
 
Die Beschlussfassung erfolgt deshalb unter dem Vorbehalt des Bestätigungsvermerkes der 
Gemeindeprüfungsanstalt.  
 
Wesentliche Inhalte des Jahresabschlusses 2012 
 
Die nachstehenden Ausführungen beschränken sich auf die wesentlichen Aussagen zur 
Gewinn- und Verlustrechnung 2012 sowie zur Bilanz zum Stichtag 31.12.2012. Ergänzende 
Informationen können dem Prüfungsbericht, der den Mitgliedern des Betriebsausschusses 
zur Verfügung gestellt wird, entnommen werden. 
 

o Gewinn- und Verlustrechnung 2012 
 

Das Wirtschaftsjahr 2012 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 377.133,44 Euro ab.  
 
Ausgehend von einem Betriebsergebnis in Höhe von 1.366.976,33 Euro ergibt sich unter 
Berücksichtigung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen ein Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit in Höhe von 591.997,06 Euro. Dieses Ergebnis ist mit 214.863,62 Euro zu 
versteuern. Per Saldo ergibt sich der angegebene Jahresgewinn von 377.133,44 Euro. 
Dieser liegt leicht über dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2011 (376.293,08 Euro). 
 
Sowohl die Grund- als auch die Verbrauchsgebühr haben sich gegenüber dem Wirtschafts-
jahr 2011 nicht verändert. 
 

o Bilanz zum 31.12.2012 
 
Die Bilanzsumme ist zum 31.12.2012 gegenüber dem 31.12.2011 um rd. 414 TEuro auf 
25,26 Mio. Euro gesunken. Auf der Vermögensseite ist dies insbesondere auf die Abnahme 
des Sachanlagevermögens in Folge von Abschreibungen zurückzuführen, die nicht durch 
Reinvestitionen kompensiert werden. Auf der Finanzierungsseite führen im Wesentlichen 
reduzierte Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zur niedrigeren Bilanzsumme. 
Die Eigenkapitalquote beträgt 23,5 % (2011: 22,2 %).  
 

o Ergebnisverwendung 
 
Die Betriebsleitung schlägt vor, von dem handelsrechtlichen Überschuss 361.664 Euro als 
Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abzuführen und 15.469,44 Euro in die 
allgemeine Rücklage einzustellen. 
 
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, waren 
im Wirtschaftsjahr 2012 nicht zu verzeichnen. 
 
Weitere Informationen werden in der Sitzung des Betriebsausschusses gegeben.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Bilanz, GuV und Anhang_31.12.2012_Wasserwerk 
Lagebericht 2012_Wasserwerk 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers_2012_Wasserwerk 
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Sehr geehrter Herr Cugaly 

 

Mit Prüfungsvertrag vom 11.6.2013/21.6.2013 sind wir von der Betriebsleitung des Wasserwerkes 
der Stadt Bornheim mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW beauftragt worden, den 
Jahresabschluss und den Lagebericht des Betriebes „Wasserwerk der Stadt Bornheim“ zum 
31.12.2012 gemäß § 106 der Gemeindeprüfungsordnung für das Land Nordrhein Westfalen und der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen zu prüfen. 

Wir haben die Prüfung in den Monaten Mai bis zum 13. September 2013 durchgeführt. 

Unsere Prüfung wurde am 13. September 2013 materiell abgeschlossen. Aufgrund unseres 
Prüfungsergebnisses sind keine Einwendungen zu erheben, so dass unser Prüfungsbericht einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit folgendem Wortlaut enthält: 

 

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang — unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wasserwerk der Stadt 
Bornheim, Bornheim, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

Ö  5
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entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

     Lubitz                                           Hanses 
    Wirtschaftsprüfer                            Wirtschaftsprüfer“ 

 

Jahresabschluss und Lagebericht 2012 in der von uns geprüften Fassung sind als Anlagen beigefügt. 
Die Auslieferung des Prüfungsberichts werden wir mit Ihnen abstimmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

ULRICH HANSES 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater 

Partner 

Leiter der Niederlassung Bonn 
Telefon: +49 228 9849-210 
Telefax: +49 228 9849-463 

ulrich.hanses@bdo.de 

 

BDO AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Potsdamer Platz 5 

53119 Bonn 

DEUTSCHLAND 

www.bdo.de 
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Betriebsausschuss 01.10.2013 
Rat 10.10.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 427/2013-2 

    Stand 02.08.2013 
 
Betreff 
 

Feststellung des Jahresabschlusses des Abwasserwerkes der Stadt Bornheim 
für das Wirtschaftsjahr 2012, Verwendung des Jahresgewinns und Entlastung 
des Betriebsausschusses 

 
Beschlussentwurf Betriebsausschuss 
 
Der Betriebsausschuss nimmt den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO 
Deutsche Warentreuhand AG zum 31.12.2012 zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, vorbe-
haltlich des Bestätigungsvermerkes durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen, 

1. den geprüften Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Bornheim zum 
31.12.2012 gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) 
festzustellen, 

2. den Lagebericht 2012 zur Kenntnis zu nehmen, 
3. zu beschließen, von dem festgestellten Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2012            

1 Mio. Euro an die Stadt abzuführen und 535.702,86 Euro in die allgemeine Rücklage 
einzustellen, 

4. dem Betriebsausschuss gemäß § 4 EigVO NRW die Entlastung zu erteilen. 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat  

1. stellt den geprüften Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Bornheim zum 
31.12.2012 gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) 
fest, 

2. nimmt den Lagebericht 2012 zur Kenntnis 
3. beschließt, von dem festgestellten Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2012             

1 Mio. Euro an die Stadt abzuführen und 535.702,86 Euro in die allgemeine Rücklage 
einzustellen, 

4. erteilt dem Betriebsausschuss gemäß § 4 EigVO NRW die Entlastung. 
 
Die Beschlüsse erfolgen vorbehaltlich des Bestätigungsvermerks durch die Gemeindeprü-
fungsanstalt Nordrhein-Westfalen. 
 
Sachverhalt 
 
Das Rechnungswesen, der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichtes, die wirtschaft-
lichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 106 GO NW 
wurden entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses vom 12.04.2005 (Vorlage 
Nr. 177/2005-WL) von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand 
AG geprüft.  
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stellt im Ergebnis fest, dass sich bei der Prüfung Bean-
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standungen, die zu einer Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerkes hätten 
führen müssen, nicht ergeben haben und sie deshalb dem Abwasserwerk der Stadt Born-
heim für den Jahresabschluss zum 31.12.2012 und den Lagebericht 2012 den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
Der Prüfungsbericht ist der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen vorzulegen, der 
gemäß § 106 Abs. 2 GO NRW die Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe obliegt. 
 
Die Beschlussfassung erfolgt deshalb unter dem Vorbehalt des Bestätigungsvermerkes der 
Gemeindeprüfungsanstalt.  
 
Wesentliche Inhalte des Jahresabschlusses 2012 
 
Die nachstehenden Ausführungen beschränken sich auf die wesentlichen Aussagen zur 
Gewinn- und Verlustrechnung 2012 sowie zur Bilanz zum Stichtag 31.12.2012. Ergänzende 
Informationen können dem Prüfungsbericht, der den Mitgliedern des Betriebsausschusses 
zur Verfügung gestellt wird, entnommen werden. 
 

o Gewinn- und Verlustrechnung 2012 
 

Das Wirtschaftsjahr 2012 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 1.535.702,86 Euro ab.  
 
Ausgehend von einem Betriebsergebnis in Höhe von 4.070.826,87 Euro ergibt sich unter 
Berücksichtigung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen ein Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit und damit zugleich ein Jahresgewinn in Höhe von 1.535.702,86 Euro. 
Dieser liegt mit rd. 500 TEuro deutlich über dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2011 
(1.028.799,78 Euro). 
 
Die Gebühren haben sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2011 nicht verändert. 
 

o Bilanz zum 31.12.2012 
 
Die Bilanzsumme ist zum 31.12.2012 gegenüber dem 31.12.2011 um rd. 2,8 Mio. Euro auf 
107,4 Mio. Euro gestiegen. Auf der Vermögensseite ist dies insbesondere auf die Zunahme 
des Sachanlagevermögens in Folge von Investitionstätigkeit zurückzuführen. Auf der Finan-
zierungsseite spiegelt sich die Investitionstätigkeit in einem entsprechenden Anstieg der  
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wider. 
Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2011 nicht verändert und be-
trägt  34 % . 
 

o Ergebnisverwendung 
 
Die Betriebsleitung schlägt vor, von dem handelsrechtlichen Überschuss 1 Mio. Euro als Ei-
genkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abzuführen und 535.702,86 Euro in die 
allgemeine Rücklage einzustellen. 
 
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, waren 
im Wirtschaftsjahr 2012 nicht zu verzeichnen. 
 
Weitere Informationen werden in der Sitzung des Betriebsausschusses gegeben.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Bilanz, GuV und Anhang_31.12.2013_Abwasserwerk 
Lagebericht 2012_Abwasserwerk 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers_2012_Abwasserwerk 
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Sehr geehrter Herr Cugaly 

 

Mit Prüfungsvertrag vom 11.6.2013/21.6.2013 sind wir von der Betriebsleitung des Abwasserwerkes 
der Stadt Bornheim mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW beauftragt worden, den 
Jahresabschluss und den Lagebericht des Betriebes „Abwasserwerk der Stadt Bornheim“ zum 
31.12.2012 gemäß § 106 der Gemeindeprüfungsordnung für das Land Nordrhein Westfalen und der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen zu prüfen. 

Wir haben die Prüfung in den Monaten Mai bis zum 13. September 2013 durchgeführt. 

Unsere Prüfung wurde am 13. September 2013 materiell abgeschlossen. Aufgrund unseres 
Prüfungsergebnisses sind keine Einwendungen zu erheben, so dass unser Prüfungsbericht einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit folgendem Wortlaut enthält: 

 

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang — unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Abwasserwerk der Stadt 
Bornheim, Bornheim, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
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entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. 

BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

     Lubitz                                           Hanses 
    Wirtschaftsprüfer                            Wirtschaftsprüfer“ 

 

Jahresabschluss und Lagebericht 2012 in der von uns geprüften Fassung sind als Anlagen beigefügt. 
Die Auslieferung des Prüfungsberichts werden wir mit Ihnen abstimmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

ULRICH HANSES 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater 

Partner 

Leiter der Niederlassung Bonn 
Telefon: +49 228 9849-210 
Telefax: +49 228 9849-463 

ulrich.hanses@bdo.de 

 

BDO AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Potsdamer Platz 5 

53119 Bonn 

DEUTSCHLAND 

www.bdo.de 
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Betriebsausschuss 01.10.2013 
Rat 10.10.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 502/2013-2 

    Stand 12.09.2013 
 
Betreff 
 

Übertragung der Abwasserentsorgung der Stadt Bornheim auf den 
Stadtbetrieb Bornheim AöR zum 01.01.2013 

 
Beschlussentwurf Betriebsausschuss 
 
Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat, die Abwasserentsorgung der Stadt Bornheim 
zum 01.01.2013 mit den Vermögenswerten (Aktiva) und Kapitalwerten (Passiva) der geprüf-
ten und vom Rat der Stadt Bornheim festgestellten Bilanz zum 31.12.2012 auf den Stadtbe-
trieb Bornheim AöR zu übertragen. 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat beschließt, die Abwasserentsorgung der Stadt Bornheim zum 01.01.2013 mit den 
Vermögenswerten (Aktiva) und Kapitalwerten (Passiva) der geprüften und vom Rat der Stadt 
Bornheim festgestellten Bilanz zum 31.12.2012 auf den Stadtbetrieb Bornheim AöR zu über-
tragen. 
 
Sachverhalt 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG weist darauf hin, dass ergänzend zur be-
schlossenen Übertragung der Abwasserentsorgung auf den Stadtbetrieb Bornheim AöR und 
der damit verbundenen Aufgabe des Eigenbetriebes ein formaler Ratsbeschluss zum kon-
kreten Übergang der Vermögens- und Kapitalwerte getroffen werden sollte. 
 
Nach erfolgter Prüfung des Jahresabschlusses 2012 für das Abwasserwerk der Stadt Born-
heim liegen die erforderlichen Daten für die Beschlussfassung vor. 
Die Werte sind in der beigefügten Bilanz des Abwasserwerkes der Stadt Bornheim zum 
31.12.2012 ausgewiesen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Siehe Sachverhalt 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Bilanz des Abwasserwerks der Stadt Bornheim zum 31.12.2012 
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Betriebsausschuss 01.10.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 482/2013-SBB 

    Stand 13.09.2013 
 
Betreff Quartalsabschluss II/2013 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Erläuterungen zur internen Betriebsübersicht vom 30.06.2013: 
 
1. Wasserverkaufserlöse 
Per Juni wurden Umsatzerlöse für den Wasserverkauf (Verbrauchsgebühren inkl. Grundge-
bühren für 13.154 Zähler) in Höhe von  2.467,1 T€ erzielt, und liegen mit einer geringfügigen 
positiven Abweichung von 3,4 T€ genau im Plan. Die Wasserverkaufsmenge (1.145.459 m³) 
ist im Halbjahr so hoch wie im 1. Halbjahr 2012; im Mai und Juni 2013 ist ein Anstieg von 7 
% zu verzeichnen.  
 
2. Wasserbezugskosten 
Die Wasserbezugskosten liegen bis auf eine minimale Abweichung von + 2,7 T€ genau im 
Plan. Im 1. Halbjahr 2013 ergibt sich folgendes Bezugsverhältnis: 
 
           IST  PLAN 
Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel    74,8 %  75,5 % 
Wahnbachtalsperrenverband des Rhein-Sieg-Kreises  25,2 %  24,2 % 
Stadtwerke Brühl         0,3 %      0,3 % 
 
3.-4. Rohmarge Nebengeschäfte 
Für Erträge aus Nebengeschäften (z. B. weiterberechnete Baumaßnahmen) wurde ein Be-
trag von 19,5 T€ eingeplant. Bislang sind noch keine Kosten zur Weiterberechnung entstan-
den.  
 
5. Aufgelöste Zuschüsse 
Für die Auflösung von Ertragszuschüssen (Wasserhausanschlüsse) wurde ein Ertrag von 
139,5 T€ geplant. Die hiermit korrespondierenden Ausgaben (8,7 T€) sind noch nicht ergeb-
niswirksam, da es sich um Investitionen handelt. Diese laufen auf ein Bilanzkonto. Die Wei-
terberechnung zuzüglich der Regiekosten, der Eigenleistung (Arbeitsstunden) sowie des 
verbrauchten Materials erfolgt ab dem 3. Quartal 2013. Aus der Weiterberechnung wurden 
bislang Erträge in Höhe von 2,4 T€ erzielt. 
 
7.-8. Kostenerstattungen von Gemeinden 
Da die Erträge vereinbarungsgemäß erst im Dezember 2013 fällig sind, beträgt Plan und Ist 
für das 1. Halbjahr 2013 Null.  
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Aufwendungen für Wasseranlagen 
 
10. Strombezugskosten 
Die Kosten liegen 8,1 T€ über dem Plan. 
 
11. Unterhaltungsaufwendungen 
Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind geringere Kosten in Höhe von 124,9 T€ gegen-
über den geplanten 293 T€ entstanden. Für die Unterhaltung der Hausanschlüsse wurden 75 
T€ eingeplant, bislang sind aufgrund zu behebender Rohrbrüche Kosten von 45,9 T€ ent-
standen. Für Zählerinstandhaltungen wurden bislang keine Fremdleistungen bezogen (Plan 
25 T €).  Die Kosten für Entstördienst liegen um 6,1 T€ über dem Plan. 
 
Die Aufwendungen für Materialeinkäufe (zum 30.06.2013 i. H. v. 55,3 T€) werden unterjährig 
in den Materialkosten gezeigt. Hierbei ist zu bedenken, dass der im Rahmen der Inventur 
zum Jahresende aufgenommene Materialbestand dem Vorratsvermögen zugeführt und inso-
fern das Ergebnis verbessern wird.   
 
12. Abschreibungen 
Da das Anlagevermögen des Wasserwerks noch nicht in das Buchhaltungssystem des 
Stadtbetriebs Bornheim übernommen werden konnte, wird bei der Höhe der Abschreibungen 
von Ist = Plan ausgegangen. Aus diesem Grund ergibt sich derzeit noch keine Abweichung.  
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Die Kosten für sonstige betriebliche Aufwendungen entsprechen bis auf eine negative Ab-
weichung von 1,13 % (6,6 T€) dem Planwert von 584,5 T€.  
 
14. Prüfungs- und Beratungskosten 
Aufgrund des Störfalls im Wasserwerk Eichenkamp am 11.04.2013 wurde die  Fa. H2U 
aqua.plan.Ing-GmbH aus Krefeld mit der Begutachtung beauftragt. Die Bewertung und das 
Erstellen des Gutachtens führte zu Kosten in Höhe von 12,5 T€, die in dieser Höhe den Plan 
überschreiten.  
 
Steuern 
 
26. Ertragssteuern 
Die Kosten für Körperschaftssteuern liegen per Juni 15 T € über Plan (45 T€). Pro Quartal 
fallen Kosten i. H. v. 30 T€ an.  
 
27. sonstige Steuern 
Die Gewerbesteuervorauszahlungen für das laufende Jahr liegen 6 T€ über dem Plan (59,1 
T€). Aus Nachzahlungen für die Vorjahre 2011 und 2012 sind in 2013 zusätzlich Kosten i. H. 
v. 15 T€ angefallen. 
 
28. Ergebnis per Juni 2013 
Für das 1. Halbjahr 2013 weist die Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerks  ein posi-
tives Ergebnis in Höhe von -166,4 T€ aus, geplant war ein Überschuss von         -232,8 T€. 
Somit ist das Ergebnis um 66,3 T€ schlechter als geplant.  
 
Fazit / Aussichten für das Gesamtjahr 2013: 
Das Ergebnis des 1. Halbjahres 2013 zeigt, dass die Tendenz hinsichtlich des voraussichtli-
chen Jahresergebnisses 2013 positiv ist. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Betriebsübersicht Wasserwerk 
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Wasserwerk der Stadt Bornheim

Interne Betriebsübersicht PLAN IST Abweichung
30.06.2013 30.06.2013

€ € €

Rohmarge Wasserverkauf
1. Wasserverkaufserlöse -2.463.650 -2.467.088 -3.438
2. Wasserbezugskosten 420.700 423.387 2.687

-2.042.950 -2.043.701 -751

Rohmarge Nebengeschäfte
3. Umsatzerlöse weiterb. Baumaßnahmen -19.500 0 19.500
4. Aufwendungen für weiterb. Baumaßnahmen 18.000 0 -18.000

-1.500 0 1.500

Sonstige Erträge
5. aufgelöste Zuschüsse -139.450 -2.402 137.048
6. sonstige betriebliche Erträge 0 0 0

-139.450 -2.402 137.048

Kostenerstattungen
7. von Gemeinden (Kostenerstattung) 0 0 0
8. von Gemeinden (Betriebsführung) 0 0 0

0 0 0

9. Deckungsbeitrag I -2.183.900 -2.046.103 137.797

Aufwendungen für Wasseranlagen
10. Strombezugskosten 69.850 77.909 8.059
11. Unterhaltungsaufwendungen 293.000 168.023 -124.977
12. Abschreibungen für Wasseranlagen 537.050 537.050 0

899.900 782.982 -116.918

Sonstige betriebliche Aufwendungen 0
13. Versicherungsbeiträge 16.500 17.487 987
14. Prüfungs- und Beratungskosten 10.000 20.507 10.507
15. Konzessionsabgabe 273.000 273.000 0
16. Verwaltungskostenbeitrag Stadt 0 0 0
17. Betriebsführungspauschale 248.788 252.178 3.390
18. sonstige Aufwendungen 36.250 27.985 -8.265

584.538 591.157 6.619
0

19. Betriebsergebnis (Deckungsbeitrag II) -699.462 -671.965 27.497

Finanzergebnis
20. Zinsen und ähnliche Erträge -2.500 0 2.500
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 364.962 364.962 0

362.462 364.962 2.500

22. operatives Ergebnis (Deckungsbeitrag III) -337.000 -307.003 29.997

neutrales Ergebnis
23. neutrale Erträge 0 0 0
24. neutrale Aufwendungen 0 0 0

0 0 0

25. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -337.000 -307.003 29.997
0

Steuern 0
26. Ertragssteuern 45.100 60.358 15.258
27. sonstige Steuern 59.150 80.237 21.087

104.250 140.595 36.345

28. Ergebnis per Juni 2013 -232.750 -166.408 66.342
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Betriebsausschuss 01.10.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 483/2013-SBB 

    Stand 12.09.2013 
 
Betreff 
 

Alternativen zur Aufbereitung des Trinkwassers im Wasserwerk Eichenkamp 
und aktueller Sachstand in Folge des Störfalls 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand die Natronlauge-Dosieranlage vorerst nicht wie-
der in Betrieb zu nehmen und mit dem Vorlieferanten WBV dahingehend eine Einigung zu 
erzielen, dass dieser möglichst Gleichgewichtswasser liefert und so deutlich die Grenzwerte 
der Trinkwasserverordnung eingehalten werden können.  
 
Sachverhalt 
 
1. Nachrüstung einer kontinuierlichen pH-Messung/Änderung Betriebsfahrweise des Was-

serwerkes 
 
Im Wasserwerk Eichenkamp wurde eine kontinuierliche pH-Messung ohne Verweilzeitbehäl-
ter nachgerüstet. Die Messung wurde am Wasserwerksausgang Richtung Rheinorte instal-
liert. An dieser Stelle können alle zurzeit möglichen Betriebszustände (Versorgung durch 
Vorlieferanten WBV/WTV, Versorgung nur durch WBV, Versorgung nur durch WTV oder 
Versorgung aus den Hochbehältern) erfasst werden. Die pH-Messung wurde in die vorhan-
dene Datenfernüberwachung eingebunden, der Messwert wird im Anlagenschaubild des 
Wasserwerkes Eichenkamp angezeigt. Eine Grenzwertverletzung löst eine Alarmmeldung 
aus, welche automatisch über Telefon an den Bereitschaftsmeister weitergeleitet wird. Die 
Fahrweise des Wasserwerkes wurde geändert, so dass bei einer Grenzwertverletzung das 
Wasserwerk die Wasserverteilung einstellt, der Schieber Wasserwerksausgang automatisch 
schließt und eine Versorgung aus den Hochbehältern erfolgt bis die Ursache für die Grenz-
wertüberschreitung gefunden und beseitigt ist.  
 
Zusätzlich zu der automatischen Messung wird ein arbeitstäglicher Kontrollgang im Wasser-
werk durchgeführt und im Zuge dessen der pH-Wert mit einem mobilen Messgerät überprüft.  
 
2. Ertüchtigung der Natronlauge-Dosieranlage 
 
Im Nachgang zum Störfall wurde im Wasserverteilungsnetz eine Wasserprobe gezogen und 
analysiert (s. Anlage). Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sowohl der pH-Wert als auch die 
Calzidlösekapazität bei dem aktuellen Mischungsverhältnis innerhalb der Grenzwerte der 
Trinkwasserverordnung liegt. Das Ergebnis der Proben wurde rechnerisch durch das Ing. 
Büro H2U bestätigt. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurde die Natronlauge-
Dosieranlage  daher bisher nicht ertüchtigt.  
Für die Ertüchtigung der Natronlauge-Dosieranlage  wären Mittel in Höhe von rund 112.500 
€ erforderlich.  
 
3. Alternativen zur Aufbereitung des Trinkwassers im Wasserwerk Eichenkamp 
 
Der Bericht über mögliche Alternativen des Ing.-Büros H2U aqua.plan.Ing-GmbH ist als Anla-
ge beigefügt. 
 
Entsprechend der Zusammenfassung im Bericht zur Prüfung von alternativen Entsäuerungs-
verfahren im Wasserwerk Eichenkamp von H2U aqua.plan.Ing-GmbH besteht die Möglichkeit 
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durch eine Optimierung der Qualität des gelieferten Trinkwassers des WBV (Wasserbeschaf-
fungsverband Wesseling-Hersel) den erweiterten Grenzwert der Trinkwasserverordnung für 
die Calcitlösekapazität sicher einzuhalten. Hierzu wären entsprechende betriebliche Anpas-
sungen seitens des Vorlieferanten, eine vertragliche Fixierung und nicht zuletzt eine Bestäti-
gung der Anwendbarkeit des erweiterten Grenzwertes durch das Gesundheitsamt erforder-
lich. Vorteil dieses Weges wäre es, dass auf eine Entsäuerung am WW Eichenkamp kom-
plett und ersatzlos verzichtet werden könnte. 
  
Frau Syttkus von H2U aqua.plan.Ing-GmbH steht für weitere Erläuterungen zur Verfügung.  
 
Mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise könnten die günstigen Wasserbezugspreise zum 
wirtschaftlichen Wohl des Bürgers erhalten bleiben. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 

1. Analyse Wasserprobe 
2. Bericht H2U aqua.plan.Ing-GmbH 
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Betriebsausschuss 01.10.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 484/2013-SBB 

    Stand 12.09.2013 
 
Betreff 
 

Angebot des Wahnbachtalsperrenverbandes über die Trinkwasserlieferung an 
die Stadt Bornheim 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Betriebsausschuss beauftragt den Vorstand, das Angebot des Wahnbachtalsperrenver-
bandes (WTV) nicht anzunehmen und weiterhin das Wasser in der derzeitigen Mischung 
75% Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel (WBV) und 25% WTV zu liefern. 
 
Sachverhalt 
 
Mit Datum vom 19.07.2013 hat der Wahnbachtalsperrenverband ein Angebot für eine mögli-
che Vollversorgung der Stadt Bornheim mit Trinkwasser aus der Wahnbachtalsperre und 
dem Wasserwerk Meindorf des WTV vorgelegt (siehe Anlage). 
 
Die wirtschaftlichen Auswirkung einer Wasservollversorgung durch den WTV sind nachfol-
gend dargestellt, wobei die kalkulierten Abnahmemengen und Preise für das Jahr 2013 als 
Grundlagen genommen werden: 
 
Derzeitige Versorgung: 
 
Lieferant Abnahmemenge Preis in Cent/m³ Gesamt 
WBV 1.738.916   27,00   469.507,32 € 
WTV 557.374   65,35   364.243,91 € 
Stadtwerke Brühl 6.910 111,50       7.704,65 € 
Gesamt 2.303.200     841.455,88 € 

 
Bei einer Vollversorgung durch den WTV werden auf den Wasserpreis für eine Übergangs-
zeit von 6 Jahren folgende zeitgestaffelte Rabatte, vorbehaltlich der Zustimmung der Ver-
bandsversammlung, gewährt. 
im 1.Lieferjahr 0,150 €/m³  
im 2.Lieferjahr 0,125 €/m³ 
im 3.Lieferjahr 0,100 €/m³  
im 4.Lieferjahr 0,075 €/m³ 
im 5.Lieferjahr 0,050 €/m³ 
im 6.Lieferjahr 0,025 €/m³ 

 
Vollversorgung WTV: 
 

Jahr Abnahmemenge Preis in Cent/m³ (inkl. 
oben aufgeführte Ra-
batte) 

Gesamt 

2014 2.303.200 50,35 1.159.661,20 € 
2015 2.303.200 52,85 1.217.241,20 € 
2016 2.303.200 55,35 1.274.821,20 € 
2017 2.303.200 57,85 1.332.401,20 € 
2018 2.303.200 60,35 1.389.981,20 € 
2019 2.303.200 62,85 1.447.561,20 € 
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Mehraufwendungen durch Vollversorgung WTV: 
 

Jahr Pro m³ Wasser Gesamt 
2014 0,14 € 318.205,32 € 
2015 0,16 € 375.785,32 € 
2016 0,19 € 433.365,32 € 
2017 0,21 € 490.945,32 € 
2018 0,24 € 548.525,32 € 
2019 0,26 € 606.105,32 € 

 
Daraus ergibt sich in sechs Jahren eine zusätzliche Belastung in Höhe von 2.772.931,92 € 
für die Bürger der Stadt Bornheim. 
 
Das Wasserwerk Eichenkamp wurde 2004 komplett saniert. Die im Zuge der Maßnahme 
eingesetzte Technik ist noch nicht vollständig abgeschrieben. Mögliche Einsparungen im 
Personalbereich sind unerheblich, da das Personal überwiegend für den Bereitschaftsdienst 
des Rohrnetzes erforderlich ist. Zudem ist die Stadt Bornheim Mitglied des Wasserbeschaf-
fungsverbandes Wesseling-Hersel. Die Einstellung des Wasserbezugs vom WBV würde ei-
nen wirtschaftlichen Schaden bedeuten.  
 
Neben der Vorhaltung der Systemkapazitäten berücksichtigt das Angebot für eine Vollver-
sorgung durch den WTV auch den Bau einer neuen Druckerhöhungsanlage am verbandsei-
genen Hochbehälter (HB) Gielsdorf zur Einspeisung in die bereits vorhandene Trinkwasser-
transportleitung der Stadt Bornheim zwischen dem HB Gielsdorf und dem HB Botzdorf, die 
der WTV zum Restbuchwert erwerben und betreiben möchte. Dazu ist zu erwähnen, dass 
diese Wasserleitung seit etwa 20 Jahren außer Betrieb ist und somit aus hygienischer Sicht 
bedenklich ist. Zudem wäre zu prüfen, in wieweit diese Leitung noch betriebsbereit ist. Des 
Weiteren ist zu bedenken, dass eine alleinige Versorgung durch den WTV bei Ausfall der 
Wasserversorgung keine Alternativen bieten würde.  
 
Der Gehalt eines Wassers an Calcium- und Magnesium-Ionen wird als Gesamthärte oder 
einfach als Härte bezeichnet. Die Härte eines Wassers ist sehr stark davon abhängig, aus 
welchem geologischen Untergrund es stammt und wie lange das Wasser Zeit hatte, Minera-
lien aus dem Untergrund aufzunehmen. Für die Härte selbst gibt es keinen Grenzwert in der 
Trinkwasserverordnung. Durch die fortgeschrittene Technisierung in den Haushalten wird ein 
großer Teil des Trinkwassers für Zwecke genutzt, für die eine zu große Härte von Nachteil 
ist. Eine Beeinflussung der Härtebildner des Wassers ist bis etwa 15 °dH unnötig, bis etwa 
20 °dH unrentabel und erst über 20 °dH sowohl sinnvoll als auch rentabel. Im Rahmen der 
letzten Trinkwasseranalyse wurde ein Härtegrad in Höhe von 11,7 °dH gemessen. 
 
Der Vorstand schlägt daher vor, das Angebot des WTV nicht anzunehmen. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 

1. Angebot WTV 
2. Karte zum Angebot WTV 
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Betriebsausschuss 01.10.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 393/2013-SBB 

    Stand 24.06.2013 
 
Betreff 
 

Antrag der Fraktionen Bündnis 90 / Die Grünen und CDU vom 19.06.2013 betr. 
Störfall im Wasserwerk - Kulanzregelung für die Rheinorte 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Betriebsausschuss beauftragt den Vorstand, bei den Haushalten in den Rheinorten im 
Rahmen einer Kulanzregelung für den entstandenen Aufwand anlässlich des Störfalles am 
11.04.2013 einen Gebührenabschlag für 2 m³ Frischwasser in der Jahresabrechnung zu 
berücksichtigen. 
 
Sachverhalt 
 
Im Rahmen des Störfalles im Wasserwerk Eichenkamp am 11.04.2013 waren in einigen 
Haushalten in den Rheinorten Spülarbeiten notwendig. Spülungen wurden als Vorsichts-
maßnahme auch in den Haushalten durchgeführt, die nicht unmittelbar betroffen waren. Es 
ist zudem nicht möglich, dass die Haushalte die Ihre Leitungen gespült haben, dies nachwei-
sen. Aus diesem Grunde macht eine Kulanzregelung durchaus Sinn. Diese würde insgesamt 
2.261 Haushalte betreffen. 
 
Der personelle Aufwand die Gutschriften einzeln zu veranlassen, wäre enorm und mit dem 
derzeitigen Personal nicht zu bewältigen. 
 
Die Firma Rhenag als Anbieter des Abrechnungsprogrammes hat angeboten, die Gutschrif-
ten straßenweise automatisiert im Rahmen der Jahresrechnung zu veranlassen, so dass der 
Aufwand gering wäre. Dieser Mehraufwand durch die Rhenag würde 900 Euro zzgl. Mehr-
wertsteuer kosten. 
 
Die gesamten finanziellen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar: 
 
Aufwand Rhenag (900 Euro zzgl. 19 % MwSt.) 1.071,00 € 
Gutschrift Frischwasser (2m³= 3,10 € x 2.261 Haushalte) 7.009,10 € 
Gesamtkosten 8.080.10 € 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Antrag 
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Fraktionsbüros: Rathaus Bornheim, Alter Weiher 2, 53308 Bornheim 

 

Wir in Bornheim 
   

 

Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN im Rat der Stadt Bornheim 
Vorsitzende: Gabriele Deussen-Dopstadt 
www. gruene-bornheim.de 

 

    CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bornheim 
    Vorsitzende: Petra Heller 
    www. CDU-Bornheim.de 
 

 
 
An den Vorsitzenden  
Betriebsausschusses 
Herrn Rainer Züge 
Rathausstraße 2 
53332 Bornheim 
 
 
 
 
Störfall im Wasserwerk – Kulanzregelung für die Rheinorte 
 
 
Sehr geehrter Herr Züge, 
 
hiermit bitten wir Sie, folgenden Antrag für die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Betriebsausschusses zu berücksichtigen: 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob es möglich ist, den Haushalten in den Rheinorten 
im Rahmen einer Kulanzregelung für den entstandenen Aufwand anlässlich des Störfalles am 
11.04.2013 einen Gebührenabschlag für 2 m³ Frischwasser in der Jahresabrechnung zu 
berücksichtigen und dies im Rahmen des Prüfergebnisses umzusetzen? 
 
Begründung: 
 
Die Aufarbeitung des Störfalles im Wasserwerk Eichenkamp/Bornheim ist durch die Beauftragung 
eines unabhängigen Ingenieurbüros erfolgt. Aus den in den Sitzungen im Mai und im Juni 
dargelegten Untersuchungsergebnissen zieht die Betriebsleitung ihre Schlüsse und wird alle 
möglichen Verbesserungen im technischen Ablauf und im Krisenmanagement umsetzen.  
Über die Regulierung der geltend gemachten Schäden/gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
hinaus ist es angezeigt allen Haushalten der Rheinorte den entstandenen Aufwand  zumindest im 
Ansatz und als symbolische Geste wiedergutzumachen. Da die Haushalte nach dem Störfall 
aufgefordert waren, die Hausleitungen lange ablaufen zu lassen, halten wir es für angezeigt einen 
Gebührenabschlag für 2 m³ Frischwasser in der Jahresabrechnung 2013 zu berücksichtigen.  
 
Conny Velten   Horst Braun-Schoder   Marx Bernd  Julian Dopstadt 
 

Wir in Bornheim. 

      
    

 

 

Bornheim, 19.06.2013 
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Betriebsausschuss 01.10.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 465/2013-SBB 

    Stand 12.09.2013 
 
Betreff 
 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 03.09.2013 betr. Lieferung 
des Trinkwassers durch den Wahnbach-Talsperrenverband (WTV) 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen des Vorstandes zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Der Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 03.09.2013 ist als Anlage beigefügt. 
 
Sofern dem Beschlussentwurf in der Vorlage 483/2013-SBB gefolgt wird, ist eine weitere 
Beschlussfassung hier nicht mehr erforderlich. 
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Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" 
im Rat der Stadt Bornheim 
Rathaus, 53332 Bornheim 
 

 
 
 03.09.2013 
An den  
Vorsitzenden des Betriebsausschusses 
Herrn Rainer Züge 
Rathausstr.2 
53332 Bornheim 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Züge, 

hiermit bitte ich Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Be-
triebsausschusses am 01.10.2013 zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

         

gez.: Bernd Marx             Julian-Dopstadt   (Dr. Michael Pacyna)             

 

 

Beschlussentwurf : 

Der Bürgermeister wird beauftragt das Angebot des Wahnbach-Talsperrenverbandes (WTV) zur 
Lieferung des kompletten Trinkwassers zu den angebotenen Konditionen anzunehmen. 

 

Gründe: 

Aktuell ist der Wasserhärtegrad in der Stadt Bornheim 13,92 .d.h. er liegt noch über dem Lan-
desdurchschnitt  NRW von 12,43. 

In der Stadt Bonn bzw. in der Gemeinde Alfter, die ihr Trinkwasser jeweils vom WTV erhalten, 
liegt der Härtegrad bei lediglich 6,00 also 57 Prozent!! niedriger als in Bornheim. 

Die zuständige Betriebsleitung der Gemeindewerke Alfter bestätigte den Antragstellern persön-
lich, dass es in Alfter keine Beanstandungen oder Beschwerden zur Wasserhärte bzw. des Kalk-
gehaltes gibt. Ganz im Gegenteil wäre die Alfterer Bevölkerung sehr zufrieden mit der durch den 
WTV gelieferten Wasserqualität. 
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Während Schäden durch eine hohe Kalkbelastung in Bonn und Alfter unbekannt sind, ist dies in 
Bornheim durch Korrosion der Kupferleitungen, Wasserschäden, Kalkschäden an den üblichen 
Küchengeräten wie Wasserkochern, Kaffeemaschinen oder Waschmaschinen ein nicht zu unter-
schätzender Kostenfaktor für alle Privathaushalte. 

Das heißt im Klartext, dass der aktuell hohe Kalkgehalt im Bornheimer Trinkwasser für erhebli-
che Mehrkosten in jedem Haushalt verantwortlich ist. 

Der Einbau von Wasserenthärtungsanlagen in den Haushalten ist deshalb nicht mehr unüblich 
sondern vermehrt festzustellen. 

Sofern die Stadt Bornheim auf das vorliegende Angebot des Wahnbach-Talsperrenverbandes 
eingeht, ist es zukünftig nicht mehr erforderlich eine Anlage zur Einspeisung von Natronlauge zu 
betreiben, da das seitens des WTV angebotene Wasser bereits Trinkwasserqualität besitzt und 
nicht mehr im Wasserwerk Eichkamp aufgearbeitet werden muss.  

Als wichtiges Argument bleibt festzuhalten, dass eine Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung 
zukünftig zu 100 % ausgeschlossen werden kann, da durch den WTV keine chemischen Sub-
stanzen, wie aktuell z.B. die Natronlauge dem Trinkwasser zugesetzt werden müssen. 

Zudem entfällt jegliches Störfallmanagement für die Anlage sowie die zukünftig zusätzlich anfal-
lenden Arbeitszeiten der Mitarbeiter des Stadtbetriebes, die in die 24-Stunden-Störfallbereitschaft 
eingebunden werden sollen. 

Neben den vorgenannten Gesundheits- und Verbraucherschutzgründen gibt es zusätzlich noch 
fiskalische Gründe: Durch die Reduzierung von Personalkosten und durch eintretende Synergie-
Effekte ist ein sinkender Wasserpreis zu erwarten. Im Ergebnis profitieren die Bornheimer Bürger 
durch eine langfristige Kostenreduzierung bei den Trinkwasserkosten. 

Sollte nach Ablauf der 6jähriger Laufzeit des Vertrages mit dem WTV die dann verantwortlichen 
Politiker der Stadt Bornheim zu dem Entschluss kommen, wieder eine andere Wasserbeschaf-
fung zu favorisieren, bleibt Ihnen dies unbenommen. 
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Betriebsausschuss 01.10.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 485/2013-SBB 

    Stand 12.09.2013 
 
Betreff 
 

Mitteilung über die Neufassung des Maßnahmenplanes gem. § 16 Satz 5 
TrinkwV 

 
Sachverhalt 
 
Der Maßnahmenplan wurde aufgrund von Vorgaben des Gesundheitsamtes, die dieses in 
Folge der Erkenntnisse aus dem Störfall im Wasserwerk Eichenkamp allen Wasserversor-
gern im Rhein-Sieg-Kreis gemacht hat, erweitert und aktualisiert.  
 
Im Wesentlichen betreffen die Vorgaben des Gesundheitsamtes folgende Themenbereiche: 
 

• Sirenenwarnkonzept des Rhein-Sieg-Kreises 
• Rundfunkdurchsagen über die Leitstelle des Rhein-Sieg-Kreises 
• Information der Bevölkerung über Wurfzettel 
• Einrichtung einer Hotline im Falle eines Störfalls in der Wasserversorgung (2 Appara-

te) von 8:00 bis 22:00 Uhr 
 
Eine aktuelle Fassung des Maßnahmenplanes (ohne personenbezogene Daten) ist als Anla-
ge beigefügt. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Maßnahmenplan 
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Maßnahmenplan 

Nach § 16 Satz 5 TrinkwV 

 

Stadt Bornheim 

 

 

Stand: 11. September 2013 
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Maßnahmenplan nach § 16 Absatz 5 TrinkwV 2011 
 
 

 
 
 

Erläuterungen zum Maßnahmenplan zur Umstellung der Wasserversorgung im Fall von 
Versorgungsunterbrechungen und bei sonstigen Störfällen 

• Maßnahmenplan 

Gemäß § 16 Absatz 5 Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2011) haben Wasserversorger (WVU) 
einen Maßnahmenplan aufzustellen, wie in Fällen sofortiger Versorgungsunterbrechung die 
Umstellung auf eine andere Wasserversorgung zu erfolgen hat (Nachweis der 
Ersatzversorgung). Für auffällige Befunde und sonstige Störfälle ohne 
Versorgungsunterbrechung ist ebenfalls vorzusorgen. Daher ist z. B. festzulegen, wer über 
Grenzwertüberschreitungen und sonstige auffällige Befunde und Störfälle zu informieren ist 
und wer für die Übermittlung dieser Informationen verantwortlich ist. Der Wasserversorger hat 
im Maßnahmenplan Meldewege und alternative Versorgungsmöglichkeiten darzulegen. Sehr 
gefährdete Einrichtungen und Verbraucher sind nach § 9 Absatz 7 TrinkwV gesondert zu 
informieren. Ein vollständiger Maßnahmenplan enthält demnach:  

1. Verzeichnis der verantwortlichen Personen für Meldungen bei Grenzwertüberschreitungen, 
auffälligen Befunden und sonstigen Störfällen 

2. Information der Verbraucher (Verzeichnis besonders gefährdeter Einrichtungen etc.)  
3. Umstellung der Wasserversorgung im Fall von Versorgungsunterbrechungen auf 
 a. Ersatzwasserversorgung durch andere eigene Gewinnungsanlagen, oder 
 b. Ersatzwasserversorgung durch Anschluss an benachbarte Wasserversorgung, 

 oder 
 c. Ersatzwasserversorgung durch Tankwagen 

• Notwendige Versorgungsunterbrechungen 

Gemäß § 9 Abs. 3 TrinkwV ist die Wasserversorgung sofort zu unterbrechen, wenn das 
Wasser derart verunreinigt ist, dass eine akute Schädigung der menschlichen Gesundheit zu 
erwarten ist und im Falle einer Verunreinigung mit Krankheitserregern keine wirksame 
Chlordesinfektion möglich ist. In folgenden Fällen kann der Gefahr akuter 
Gesundheitsschädigungen grundsätzlich nicht durch Chlordesinfektion oder Abkochgebot, 
sondern nur durch unverzügliche Versorgungsunterbrechung begegnet werden: 

� Sichtbare Wasserverunreinigungen durch Starkregen, Überschwemmungen etc. 
� Grobsinnlich wahrnehmbare, d. h. riech-, schmeck- oder sichtbare 

Wasserverunreinigungen durch Gülle, Jauche oder Abwasser 

• Meldepflichtige Befunde und Störfälle 

Gemäß § 16 Absatz 1 TrinkwV sind dem Gesundheitsamt unverzüglich anzuzeigen: 

� Grenzwertüberschreitungen und sonstige auffällige Befunde 
� Betriebsstörungen 
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Maßnahmenplan nach § 16 Absatz 5 TrinkwV 2011 
 
 

 
 
 

 

• Vereinbarung mit dem Labor zur Übermittlung auffälliger Befunde 

Mit dem Labor ist gemäß § 16 Absatz 1 TrinkwV zu vereinbaren, dass dem Wasserversorger 
auffällige Untersuchungsbefunde ohne schuldhafte Verzögerung unverzüglich übermittelt 
werden. 

• Ständige Erreichbarkeit beim Wasserversorger 

Für die Entgegennahme von Befunden ist eine ständige Erreichbarkeit beim Wasserversorger 
sicherzustellen. Dem Labor ist, genauso wie dem Gesundheitsamt, die Telefonnummer einer 
dauernd erreichbaren und mit der Wasserversorgungsanlage vertrauten Person und eines 
Vertreters zu nennen, dem es auffällige Befunde mitzuteilen hat. 

• Meldungen (Anzeigen) an das Gesundheitsamt 

Durch den Wasserversorger ist eine Person mit Handlungs- und Entscheidungsbefugnis 
festzulegen, die für die unverzügliche telefonische Anzeige auffälliger Befunde und sonstiger 
Störfälle und für die Durchführung getroffener Vereinbarungen oder von Anordnungen des 
Gesundheitsamts verantwortlich ist. Auch ist ausdrücklich festzulegen, wer darüber 
entscheidet, welche sonstigen Störfälle gemeldet werden müssen. Jede telefonische Meldung 
an das Gesundheitsamt hat ein Mindestmaß an Informationen zu umfassen und ist 
anschließend schriftlich zu bestätigen. 

� Datum und Uhrzeit der Meldung 
� Name des Wasserversorgers 
� Name des Meldenden 
� Name desjenigen der beim Gesundheitsamt die Meldung angenommen hat 
� Gegenstand der Meldung 
� Eingeleitete Sofortmaßnahmen 
� Getroffene Vereinbarungen bzw. angeordnete und durchgeführten Maßnahmen 
� Veranlasste Untersuchungen 

• Zustimmung des Gesundheitsamtes 

Der Maßnahmenplan bedarf nach § 16 Absatz 5 TrinkwV der Zustimmung des 
Gesundheitsamtes. 

107/158



Maßnahmenplan Bornheim Stand: 11. September 2013 

Seite 4 
     
     
     
 

Maßnahmenplan nach § 16 Absatz 5 TrinkwV 2011 
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1 Stadtbetrieb Bornheim (SBB) 

Der vorliegende Maßnahmenplan gilt für das Wasserwerk Eichenkamp und das Versor- 
gungsgebiet der Stadt Bornheim. Der Stadtbetrieb Bornheim bezieht das Trinkwasser von 
zwei Vorlieferanten, dem Wahnbachtalsperrenverband Siegburg (WTV) und dem 
Wasserbeschaffungsverband Urfeld (WBV). 

Das Versorgungsgebiet ist in Druckzonen eingeteilt in denen insgesamt 
48.281 Einwohner (Stand 31.12.2012) wohnen und ist in folgende Ortschaften unterteilt: 

Gemeinde / Ortschaft Einwohnerzahl mittlerer Tagesbedarf in m³/d 

Hersel 4.619 596 
Uedorf 900 116 
Widdig 1.897 245 

Bornheim 7.980 1.053 
Roisdorf 5.945 768 
Brenig 2.290 295 

Dersdorf 1.168 151 
Waldorf 3.358 434 
Kardorf 1.803 233 

Hemmerich 1.481 191 
Rösberg 1.454 188 
Merten 5.448 703 

Walberberg 4.792 619 
Sechtem 5.192 670 

Der Stadtbetrieb Bornheim ist regelmäßig von Montag – Donnerstag von 7:00 Uhr bis 
16:00 Uhr, Freitag von 7:00 Uhr bis 12:30 Uhr besetzt. Außerhalb der Dienstzeit besteht eine 
Rufbereitschaft.  

Störfall-/Rufbereitschaftsnummer: 02227 / 9320 - 77 
Faxnummer: 02227 / 9320 - 33 

Vorstand SBB Tel. (Dienst) Handy Mail 

Herr Rehbann 02227 / 9320-20 0173 / 8616761  
ullrich.rehbann 
@sbbonline.de 

2 Wasserwerk Eichenkamp 

Das Wasserwerk Eichenkamp liegt am Waldrand Eichenkamp zwischen den Ortschaften 
Bornheim und Hersel im Wasserschutzgebiet des Wasserwerks Urfeld (WBV). Am 
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Wasserwerksstandort befinden sich drei Brunnen, welche nur zur reinen Notversorgung 
bestehen. 

Der Eingangsdruck der Vorlieferanten beträgt im Mittel 5,0 bar bis 6,0 bar. Das bezogene 
Trinkwasser wird im Wasserwerk Eichenkamp zentral gemischt (Mischverhältnis: 75 % WBV und 
25 % WTV). 

Die Pumpensteuerung, Aufbereitung und die Verteilung in die Ortsnetze erfolgt automatisch. 
Über eine Ferneinwahl wird das System überwacht und kann auch von den 
Bereitschaftsmeistern zu Hause kontrolliert werden. Sind differenzierte Störmeldungen 
vorhanden, wird eine Meldung an die Rufbereitschaft weitergegeben. 

2.1 Trinkwasseraufbereitung 

Damit der pH-Wert zur Netzeinspeisung gleichbleibend ist, wird dem in das Netz gespeistem 
Wasser Natronlauge über einen statischen Mischer zugeführt. Die Natronlauge wird im 
Treibwasserkreislauf mittels Ionentausch enthärtet. 

2.2 Netzeinspeisung 

Die Netzeinspeisung erfolgt über die im Wasserwerk Eichenkamp installierten Saugpumpen. 
Aufgrund der Topographischen Höhenunterschiede werden die Rheinorte Hersel, Hersel Nord, 
Widdig, Zerrespfad und Uedorf über einen Druckminderer mit maximal 6,0 bar beschickt.  

Die Tiefzone sowie die drei Hochbehälter Merten I, Merten II und Botzdorf werden über 
Transportleitungen mit einem Maximaldruck von 13 bar gespeist.  

Vor den Ortsnetzen (Druckzonen) sind Druckminderer installiert, damit in der Druckzone der 
Netzdruck maximal 6,0 bar beträgt. 

3 Meldungen von Störfällen 

Unverzügliche Meldungen an die Gesundheitsbehörde müssen nach § 16 Abs. 1 der Trink- 
wasserverordnung vom November 2011 erfolgen bei: 

1. Grenzwertüberschreitung gemäß § 5 Abs. 2 (vgl. Anlage 1; mikrobiologische Parameter) 

2. Grenzwertüberschreitung gemäß § 6 Abs. 1 (vgl. Anlage 2; chemische Parameter), 

3. Nichterfüllung der Anforderungen des § 5 Abs. 1 (Krankheitserreger im Sinne von § 2 Nr. 
Infektionsschutzgesetz = Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) und § 6 Abs. 1 ( andere che- 
mische Stoffe in gesundheitsschädlichen Konzentrationen), oder die Grenzwerte und An-
forderungen des § 7 (vgl. Anlage 3; Indikatorparameter), 
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4. Nichteinhaltung von Grenzwerten oder Mindestanforderungen von Parametern nach § 20 
Abs. 1 Nr. 4 ( = andere als in der TrinkwV genannte Mikroorganismen oder Viren oder 
Parameter in gesundheitsschädlichen Konzentrationen), 

5. Überschreitung der nach § 9 Abs. 6 Satz 1 oder § 9 Abs. 7 Satz 2 oder Abs. 8 oder 9 vom 
Gesundheitsamt in besonderen Fällen befristet zugelassenen Höchstwerte für Pa- 
rameter. 

3.1 Weitergabe der Meldung an die Zuständige Behörde 

Wenn fest steht oder auch nur eine Vermutung nahe liegt, dass ein Fall gemäß Kapitel 2 
vorliegt, muss unverzüglich die untere Gesundheitsbehörde oder die Leitstelle in Siegburg 
informiert werden. Im Anhang 6 ist ein Schreiben zur Dokumentation der Meldung beigelegt. 

Hierzu ist in der Abbildung 1 ein Fließbild zur internen Weitergabe der Meldung und an die 
zuständige Behörde dargestellt. 
 

Eingang von Störfällen gemäß Kapitel 3

Zentrale Störfallnummer des SBB

02227/9320-77

oder Nebenstellen

Meldung an die zuständige Behörde:

Gesundheitsamt Rhein-Sieg-Kreis

Tel: 02241/13-3535

Leitstelle Rhein-Sieg-Kreis

Tel: 02241/12060

Dokumentation des Störfalls nach Anlage 6:

Fax an das Gesundheitsamt Rhein-Sieg-Kreis:

02241/13-3082

Durch:

Herr Rehbann (Vorstand)

Frau Dipl.-Ing. Geyer Hehl (tech. Leitung)

Herr Dipl.-Ing. Höltgen

Herr Hönighausen

Bereitschaftsmeister

Interne Weitergabe der Informationen:

Vorgehen nach Entstördiensthandbuch (Kapitel 1)

Dokumentation des Störfalls

An:

Herr Rehbann (Vorstand) informiert Bürgermeister

Tel: 02227/9320-20 Handy: 0173/8616761

Frau Dipl.-Ing. Geyer Hehl

Tel: 02227/9320-40 Handy: 0170/8249855

Herr Dipl.-Ing. Höltgen

Tel: 02227/9320-32 Handy:0170/7817199

Das Gesundheitsamt oder die Leitstelle teilt dem Einsatzleiter 

der SBB das weitere Vorgehen mit:

Handzettel verteilen, Spülungen im Netz, ...

  

Abbildung 1 Fließbild zur internen Weitergabe der Meldungen an die zuständige Behörde 

Grundsätzlich sind in allen Fällen in denen Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst beteiligt 
sind und von Gesundheitsbeeinträchtigungen auszugehen ist, der Vorstand telefonisch oder 
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per SMS zu informieren. 

4 Betriebliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung 

Für den Stadtbetrieb Bornheim stehen zur Sicherstellung der leitungsgebundenen Versorgung 
folgende mögliche betriebliche Sofortmaßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen zur 
Verfügung: 

� Erweiterung einer vorhandenen Wasseraufbereitung, z.B. durch Zugabe von 
Pulveraktivkohle oder Erhöhung der Oxidations- oder Desinfektionsmittelzugabe 

� „provisorische“ Wasseraufbereitung (z.B. in Zusammenarbeit mit dem THW) 

� verstärkte, ggf. zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen im Rohrnetz (Firma und 
Ansprechpartner siehe Anhang) 

� zusätzliche kurzfristige Versorgung aus Wassertanks durch das THW Bornheim und 
die Regionalgas Euskirchen 

� Anzahl der verfügbaren Tanks: 3 (RGE) &  1 (THW) 

� Größe der verfügbaren Tanks: je 1 m³ (RGE) & 5 m³ (THW) 

� Containertanks auf LKW : 3 x 7 m³ und 3 x 3,8 m³ (DRK) 

� Falttanks : 6 x 10 m³, 6 x 5 m³, 60 x 1,5 m³ stationär (DRK) 

� Die Aufstellungsorte der stationären Behälter sind den betroffenen Kunden mit 
Handzetteln, durch Hinweisschilder und über Lautsprecherdurchsagen mitzuteilen. 

� Eingrenzen des gefährdeten Versorgungsbereiches durch „Abschiebern“ 

� Spülen betroffener Rohrnetzabschnitte 

� Standrohre, Anzahl: 15 

� Schläuche, Anzahl : 8 (ges. 120m) 

� sonstige Ausrüstungsgegenstände: mobiles Druckminderungsventil (DMV) zur 
Zonenüberbrückung 

� Notwasserversorgung über die im Wasserwerk Eichenkamp bestehenden Brunnen 
(siehe Kapitel 5.1) 

� Notwasserversorgung aus den benachbarten Städten (siehe Kapitel 5.1) 

Zur weiteren Hilfe stehen dem Stadtbetrieb Bornheim Ordnungsbehörden und Technische 
Hilfsorganisationen zur Seite, welche im Anhang 7 aufgeführt sind. 

5 Umstellung auf eine andere Wasserversorgung 

Wird die Umstellung auf eine andere Wasserversorgung vom Gesundheitsamt angeordnet, 
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sind für die technische Umsetzung dieser Anordnung folgende Personen verantwortlich. 

Bei den Fällen, in denen die Wasserversorgung sofort zu unterbrechen ist, sind drei 
grundsätzlich unterschiedliche Gefahrenlagen zu unterscheiden welche in der Tabelle 1 
beschrieben sind. 

Unterscheidung von Gefahrenlagen

Bei Umschaltung auf eine andere Wasserversorgung

Durch:

Herr Rehbann (Vorstand)

Frau Dipl.-Ing. Geyer Hehl (tech. Leitung)

Herr Dipl.-Ing. Höltgen

Herr Hönighausen

Bereitschaftsmeister

Gefahrenlage 1:

Grenzwertüberschreitung nach TrinkwV 

innerhalb einer Druckzone:

Gefahrenlage 2:

Ausfall eines Wasserlieferanten:

Gefahrenlage 3:

Ausfall der Wasserversorgung:

Ist in einer Druckzone eine 

Grenzwertüberschreitung nach TrinkwV 

vorhanden, wird innerhalb der 

Versorgung der Druckzone über zufahren 

der Schieber eingestellt, bis der 

Kontaminierungsherd beseitigt ist.

Fällt ein Vorlieferant aus, so dass eine 

Wasserversorgung nur über einen 

Lieferanten möglich ist, muss die 

Versorgung im Wasserwerk umgestellt 

werden.

Fällt ein Vorlieferant aus, so dass eine 

Wasserversorgung nur über einen 

Lieferanten möglich ist, muss die 

Versorgung im Wasserwerk umgestellt 

werden.

Die Wasserversorgung wir im 

Versorgungsteil mittels mobilen 

Tankwagen oder Wassertanks an 

zentralen Orten sowie mittels Hydranten 

in den nicht gesperrten Netzteilen (zu 

festgelegten Tageszeiten) aufrecht 

erhalten.

Im Wasserwerk Eichenkamp muss 

manuell die Umstellung auf den anderen 

Zulieferanten erfolgen, bis eine 

Normalversorgung durch beider 

Vorlieferanten wieder möglich ist.

Die Notversorgung für das Stadtgebiet 

Bornheim ist über die anliegenden 

Ortschaften und über die Brunnen am 

WW Eichenkamp. Hierzu ist ein 

Notversorgungsplan erstellt worden, 

welcher in Kapitel 5.1 dargestellt ist.

Die Verbraucher im Versorgungsteil 

werden mittels Schreiben (Anhang 5) 

über die Verunreinigungen und 

Notversorgung informiert.

Nach Beseitigung des 

Kontaminierungsherdes wird der 

Verbraucher mittels 

Entwarnungsschreiben (Anhang 5) 

informiert.

Bei einer kurzzeitigen Umstellung ist 

keine Information an den Verbraucher zu 

erstellen. Ist eine längere Umstellung 

absehbar sollten die Verbraucher 

informiert werden.

Bei einer kurzzeitigen Umstellung ist 

keine Information an den Verbraucher zu 

erstellen. Ist eine längere Umstellung 

absehbar sollten die Verbraucher 

informiert werden.

 

Abbildung 2 Unterscheidung von Gefahrenlagen bei Umstellung auf eine andere 
  Wasserversorgung 

In der Anlage 7 „Telefonliste Maßnahmenplan“ sind Firmen und Hilfsorganisationen für 
mobile Desinfektionsanlagen und stationäre Behälter zu entnehmen. 

Im Kapitel 4 sind die Betrieblichen Maßnahmen des Stadtbetriebs Bornheim zur 
Sicherstellung der leitungsgebundenen Versorgung beschrieben. 

Die Umstellung auf eine andere Wasserversorgung (Handbetrieb) darf im Wasserwerk 
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Eichenkamp nur durch eingewiesenes Personal durchgeführt werden (siehe 
Betriebsanleitung S5.02-01, Inbetriebnahme Wasserwerk bei Ausfall der SPS im 
„Handbetrieb“) 

5.1 Notversorgung 

Bei Ausfall des WW Eichenkamp ist eine Noteinspeisung in das Versorgungsnetz der 
Stadt Bornheim über drei Verbindungsleitungen zu den anliegenden Ortschaften 
möglich. Zusätzlich ist eine Notversorgung -nur im äußersten Fall- über die am 
WW Eichenkamp bestehenden Brunnen [60 m³/h] möglich.  

Der Notversorgungsübersichtsplan Bornheim ist in der Abbildung 2 dargestellt. In 
Abbildung 3 und Abbildung 4 sind die Einleitungsstellen dargestellt. 

 

Abbildung 2 Notversorgungsübersichtsplan Bornheim 
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Abbildung 3 Noteinspeisungsstellen B01 und B02 

 

Abbildung 4 Noteinspeisungsstelle B03 

 

Information der Bevölkerung 

Die als Anlage 5 beigefügten Mustertexte sind nur Formulierungshilfen. Im Ernstfall sind die 
Texte so umzugestalten, wie es die jeweilige Versorgungsstörung erfordert. 

5.2 Informationsmedien  

Folgende Medien können zur Informationsübermittlung beim Stadtbetrieb Bornheim genutzt 
werden: 

� Handzettel 

� Lautsprecherdurchsagen 

� Postwurfsendungen 

� Presse 

� Rundfunk 
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� Fernsehen 

� Internet 

� Ortsvorsteher 

Bei Fragen von Seiten der Presse oder sonstigen Behörden hat der Befragte auf die aus-
kunftsberechtigte Person des SBB 

Herr Rehbann (Vorstand) 

zu verweisen. 

Für den Fall einer besonders dringlichen, sofortigen Information der Bevölkerung über ein 
Nutzungsverbot des Wassers (z.B. Eintrag von Säuren, Laugen oder sonstigen 
Gefahrenstoffen) steht – über die Rettungsleitstelle – das Sirenenwarnsystem des Rhein-
Sieg-Kreises in Verbindung mit Rundfunkdurchsagen zur Verfügung (siehe Anlage 8 
„Sirenenwarnsystem im Rhein-Sieg-Kreis“). 

Eine Vorlage der Musterdurchsage für die Rundfunkdurchsage ist im Anlage 9 zu finden. 

5.2.1 WVU-Information (Hotline) 

Zentrale: 
� Telefon:  02227 / 9320 - 0 
� Fax:   02227 / 9320 - 33 
� Störfallnummer: 02227 / 9320 – 77 

� E-Mail:   info@sbbonline.de 

� Hompage:  www.stadtbetrieb-bornheim.de 

Wenn die Störfallkommission des Rhein-Sieg-Kreises es beschließt, muss bei Störfällen ohne 
Zeitverzögerung die Einrichtung einer Telefonhotline erfolgen, unter der die Bevölkerung in den 
ersten beiden Tagen nach Bekanntgabe des Störfalls von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr Rückfragen 
stellen kann: 

� Telefonhotline Apparat 1:  
� Telefonhotline Apparat 2:  

5.3 Besonders schützenswerte Einrichtungen 

Die unter Anlage 4 genannten besonders schützenswerten Einrichtungen sind gleichlautend 
wie die übrige Bevölkerung zu informieren. Die Liste mit den besonders schützenswerten 
Einrichtungen ist gemäß TrinkwV vom zuständigen Gesundheitsamt zu erstellen. Es ist auch 
für die Aktualisierung der Liste zuständig und wird die notwendigen Änderungen an 
Stadtbetrieb Bornheim, Herr Höltgen, weiterleiten! 
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Anlage 1. Mikrobiologische Parameter der Trinkwasserverordnung 2011 

 
(Anlage 1 zu § 5 Absatz 2 und 3) 

 

Laufende Nummer Mikrobiologische Parameter Grenzwert 

1 Escherichia coli (E. coli) 0 / 100 ml 

2 Enterokokken 0 / 100 ml 
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Anlage 2. Chemische Parameter der Trinkwasserverordnung 2011 
Chemische Parameter der Trinkwasserverordnung 2011, deren Konzentration sich im Ver- 

teilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöht 
 

Lfd
. Nr 

Parameter Grenzwert Bemerkungen 

1 Acrylamid 0,00010 

Der Grenzwert bezieht sich auf die 
Restmonomerkonzentration im Trinkwasser, berechnet auf 
Grund der maximalen Freisetzung nach den Spezifikationen 
des entsprechenden Polymers und der angewandten 
Polymerdosis. Der Nachweis der Einhaltung des 
Grenzwertes kann auch durch die Analyse des Trinkwassers 
erbracht werden. Die Anforderungen nach § 11 bleiben 
unberührt 

2 Benzol 0,0010  

3 Bor 1,0  

4 Bromat 0,01  

5 Chrom 0,05  

6 Cyanid 0,05  

7 1,2-Dichlorethan 0,0030  

8 Fluorid 1,5  

9 Nitrat 50 
Die Summe aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 
50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht 
größer als 1 sein 

10 

Pflanzenschutzmittel-
Wirkstoffe und 

Biozidprodukte-
Wirkstoffe 

0,00010 

Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-
Wirkstoffe bedeuten: organische Insektizide, organische 
Herbizide, organische Fungizide, organische Nematizide, 
organische Akarizide, organische Algizide, organische 
Rodentizide, organische Schleimbekämpfungsmittel, 
verwandte Produkte (u. a. Wachstumsregulatoren) und die 
relevanten Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte. Es 
brauchen nur solche Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und 
Biozidprodukt-Wirkstoffe überwacht zu werden, deren 
Vorhandensein im betreffenden Wassereinzugsgebiet 
wahrscheinlich ist. Der Grenzwert gilt jeweils für die 
einzelnen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und 
Biozidprodukt- Wirkstoffe. Für Aldrin, Dieldrin, Heptachlor 
und Heptachlorepoxid gilt der Grenzwert von 0,000030 mg/l 

11 
Pflanzenschutzmittel 
und Biozidprodukte 

insgesamt 
0,00050 

Der Parameter bezeichnet die Summe der bei dem 
Kontrollverfahren nachgewiesenen und mengenmäßig 
bestimmten einzelnen Pflanzenschutzmittel und 
Biozidprodukte (siehe Anmerkung 1) 

12 Quecksilber 0,0010  

13 Selen 0,010  

14 
Tetrachlorethen und 

Trichlorethen 
0,010 

Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig 
bestimmten Einzelstoffe (siehe Anmerkung 1) 

15 Uran 0,010  
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Chemische Parameter der Trinkwasserverordnung 2011, deren Konzentration sich im 
Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöht 

 

Lfd. 
Nr 

Parameter Grenzwert Bemerkungen 

1 Antimon 0,0050  

2 Arsen 0,010  

3 Benzo-(a)-pyren 0,000010  

4 Blei 0,010 

Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchentliche 
Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe. 
Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass alle geeigneten 
Maßnahmen getroffen werden, um die Bleikonzentration in 
Trinkwasser so weit wie möglich zu reduzieren. Maßnahmen 
zur Erreichung dieses Grenzwertes sind schrittweise und 
vorrangig dort durchzuführen, wo die Bleikonzentration in 
Trinkwasser am höchsten ist 

5 Cadmium 0,0050 
Einschließlich der bei Stagnation von Trinkwasser in Rohren 
aufgenommenen Cadmiumverbindungen 

6 Epichlorhydrin 0,00010 

Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration 
im Trinkwasser, berechnet auf Grund der maximalen 
Freisetzung nach den Spezifikationen des entsprechenden 
Polymers und der angewandten Polymerdosis. Der Nachweis 
der Einhaltung des Grenzwertes kann auch durch die Analyse 
des Trinkwassers erbracht werden 

7 Kupfer 2,0 

Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchentliche 
Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe. 
Auf eine Untersuchung im Rahmen der Überwachung nach § 
19 Absatz 7 kann in der Regel verzichtet werden, wenn der pH-
Wert im Wasserversorgungsgebiet größer oder gleich 7,8 ist 

8 Nickel 0,020 
Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchentliche 
Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe 

9 Nitrit 0,50 

Die Summe der Beträge aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt 
durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf 
nicht größer als 1 sein. Am Ausgang des Wasserwerks darf der 
Wert von 0,10 mg/l für Nitrit nicht überschritten werden 

10 
Polyzyklische 
aromatische 

Kohlenwasserstoffe 
0,00010 

Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten 
nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-
fluoranthen, Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren 
(siehe Anmerkung 1) 

11 Trihalogenmethane 0,050 

Summe der am Zapfhahn des Verbrauchers nachgewiesenen 
und mengenmäßig bestimmten Reaktionsprodukte im 
Trinkwasser, die bei der Desinfektion oder Oxidation des 
Wassers entstehen: Trichlormethan (Chloroform), 
Bromdichlormethan, Dibromchlormethan und Tribrommethan 
(Bromoform); eine Untersuchung im Versorgungsnetz ist nicht 
erforderlich, wenn am Ausgang des Wasserwerks der Wert von 
0,010 mg/l nicht überschritten wird. Das Gesundheitsamt kann 
befristet höhere Konzentrationen am Zapfhahn in der 
Trinkwasser-Installation bis 0,1 mg/l zulassen, wenn dies aus 
seuchenhygienischen Gründen als Folge von 
Desinfektionsmaßnahmen erforderlich ist (siehe Anmerkung 1) 
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Chemische Parameter der Trinkwasserverordnung 2011, deren Konzentration sich im 

Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöht 
 

Lfd. 
Nr 

Parameter Grenzwert Bemerkungen 

12 Vinylchlorid 0,0005 

Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration 
im Trinkwasser, berechnet auf Grund der maximalen 
Freisetzung nach den Spezifikationen des entsprechenden 
Polymers und der angewandten Polymerdosis. Der Nachweis 
der Einhaltung des Grenzwertes kann auch durch die Analyse 
des Trinkwassers erbracht werden 

 
 
 

Anmerkung 1:  Voraussetzung für die Summenbildung ist mindestens das jeweilige Erreichen 
   der Bestimmungsgrenze des analytischen Verfahrens. 
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Anlage 3. Indikatorparameter 
 

Lfd. 
Nr 

Parameter Einheit Grenzwert Bemerkungen 

1 Aluminium mg/l 0,20  

2 Ammonium mg/l 0,50 
Die Ursache einer plötzlichen oder kontinuierlichen 
Erhöhung der üblicherweise gemessenen Konzentration ist 
zu untersuchen 

3 Chlorid mg/l 250 Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkung 1) 

4 

Clostridium 
perfringens 

(einschließlich 
Sporen) 

Anzahl/ 
100 ml 

0 

Dieser Parameter braucht nur bestimmt zu werden, wenn 
das Rohwasser von Oberflächenwasser stammt oder von 
Oberflächenwasser beeinflusst wird. Wird dieser Grenzwert 
nicht eingehalten, veranlasst die zuständige Behörde 
Nachforschungen im Versorgungssystem, um 
sicherzustellen, dass keine Gefährdung der menschlichen 
Gesundheit auf Grund eines Auftretens 
krankheitserregender Mikroorganismen, z. B. 
Cryptosporidium, besteht. Über das Ergebnis dieser 
Nachforschungen unterrichtet die zuständige Behörde über 
die zuständige oberste Landesbehörde das 
Bundesministerium für Gesundheit 

5 Coliforme 
Bakterien 

Anzahl/ 
100 ml 

0 Für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen 
Behältnissen bestimmt ist, gilt der Grenzwert 0/250 ml 

6 Eisen mg/l 0,200 
Gegen  bedingte  Überschreitungen  bleiben  bei  Anlagen  
mit einer Abgabe von bis zu 1000 m³ im Jahr bis zu 0,5 mg/l 
außer Betracht 

7 

Färbung  
(spektraler 

Absorptions-
koeffizient Hg 

436 nm) 

m-1 0,5 Bestimmung des spektralen Absorptionskoeffizienten mit 
Spektralphotometer oder Filterphotometer 

8 
Geruchs-

schwellenwert 
 

2 bei 12 °C 
3 bei 25 °C 

Bei der routinemäßigen Untersuchung kann alternativ eine 
qualitative Untersuchung (Geruch gemäß Richtlinie 
98/83/EG) durchgeführt werden, mit dem Ziel, einen für den 
Verbraucher annehmbaren Geruch zu attestieren und 
anormale Veränderungen auszuschließen. Es ist das 
Analysenverfahren nach DIN EN 1622 anzuwenden 

9 Geschmack  

für den 
Verbraucher 

annehmbar und 
ohne anormale 
Veränderung 

Bei Verdacht auf eine mikrobielle Kontamination kann auf 
eine Geschmacksprobe verzichtet werden 
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Indikatorparameter 
 

Lfd. 
Nr 

Parameter Einheit Grenzwert Bemerkungen 

10 
Koloniezahl bei 

22 °C 
 

ohne anormale 
Veränderung 

Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach 
Anlage 5 Teil I Buchstabe d Doppelbuchstabe bb gelten 
folgende Grenzwerte: 100/ml am Zapfhahn des 
Verbrauchers; 20/ml unmittelbar nach Abschluss der 
Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser; 1 000/ml bei 
Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe 
c sowie in Wasserspeichern von Anlagen nach Buchstabe d. 
Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer 
Wasserversorgungsanlage haben unabhängig vom 
angewandten Verfahren einen plötzlichen oder 
kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen 
Behörde zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach 
Anlage 5 Teil I Buchstabe d Doppelbuchstabe bb darf nicht 
eingesetzt werden für Trinkwasser, das zur Abgabe in 
verschlossenen Behältnissen bestimmt ist. Für Trinkwasser, 
das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt 
ist, gilt der Grenzwert 100/ml 

11 
Koloniezahl bei 

36 °C 
 

ohne anormale 
Veränderung 

Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach 
Anlage 5 Teil I Buchstabe d, Doppelbuchstabe bb gilt der 
Grenzwert von 100/ml. Der Unternehmer und der sonstige 
Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben unabhängig 
vom angewandten Verfahren einen plötzlichen oder 
kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen 
Behörde zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach 
Anlage 5 Teil I Buchstabe d, Doppelbuchstabe bb darf nicht 
eingesetzt werden für Trinkwasser, das zur Abgabe in 
verschlossenen Behältnissen bestimmt ist. Für Trinkwasser, 
das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt 
ist, gilt der Grenzwert 20/ml 12 Elektrische  
Leitfähigkeit µS/cm 2790 bei 25 °C 

12 
Elektrische 
Leitfähigkeit 

iJS/cm 2500 bei 20 °C 
Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkungen 
1 und 2) 

13 Mangan mg/l 0,05  

14 Natrium mg/l 200  

15 
Organisch 

gebundener 
Kohlenstoff (TOC) 

 
ohne anormale 
Veränderung 

 

16 Oxidierbarkeit mg/l O2 5 
Dieser Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn 
der Parameter TOC analysiert wird 

17 Sulfat mg/l 240 Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkung 1) 
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Indikatorparameter 
 

Lfd. 
Nr 

Parameter Einheit Grenzwert Bemerkungen 

18 Trübung 

Nephel-
metrische 
Trübungs-
einheiten 

(NTU) 

1,0 

Der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn am Ausgang des 
Wasserwerks der Grenzwert nicht überschritten wird. Der 
Unternehmer und der sonstige Inhaber einer 
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a 
oder Buchstabe b haben einen plötzlichen oder 
kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen 
Behörde zu melden. Letzteres gilt auch für das 
Verteilungsnetz 

19 
Wasserstoffionen- 

Konzentration 
pH-

Einheiten 
> 6,5 und 

< 9,5 

Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkung 1). 
Für Trinkwasser, das zur Abfüllung in verschließbare 
Behältnisse vorgesehen ist, kann der Mindestwert auf 4,5 
pH-Einheiten herabgesetzt werden. Ist dieses Trinkwasser 
von Natur aus kohlensäurehaltig, kann der Mindestwert 
niedriger sein 

20 Calcitlösekapazität mg/l 
CaCO3 10 mg/l 

Die Anforderung gilt für Wasserversorgungsanlagen nach § 
3 Nummer 2 Buchstabe a und b. Die Anforderung gilt als 
erfüllt, wenn der pH-Wert am Wasserwerksausgang ≥ 7,7 
ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei 
oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im 
Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten. 
Für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 
Buchstabe c wird empfohlen, sich nach dieser Anforderung 
zu richten, wenn nicht andere Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der Aggressivität des Trinkwassers 
gegenüber Werkstoffen getroffen werden. Es ist das 
Berechnungsverfahren 3 nach DIN 38404-10 anzuwenden 

21 Tritium Bq/l 100 Anmerkungen 3 und 4 

22 Gesamtrichtdosis mSv/Jahr 0,1 Anmerkungen 3 bis 5 

Anmerkung 1: Die entsprechende Beurteilung, insbesondere zur Auswahl geeigneter Materialien im 
Sinne von § 17 Abs. 1, erfolgt nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 
 
Anmerkung 2: Messungen bei anderen Temperaturen sind erlaubt; in diesem Fall ist die Norm EN 
27888 zu berücksichtigen. 
 
Anmerkung 3: Die Kontrollhäufigkeit, die Kontrollmethoden und die relevantesten 
Überwachungsstandorte werden zu einem späteren Zeitpunkt gemäß dem nach Artikel 12 der 
Trinkwasserrichtlinie festgesetzten Verfahren festgelegt. 
 
Anmerkung 4: Die zuständige Behörde ist nicht verpflichtet, eine Überwachung von Trinkwasser im 
Hinblick auf Tritium oder der Radioaktivität zur Festlegung der Gesamtrichtdosis durchzuführen, wenn 
sie auf der Grundlage anderer durchgeführter Überwachungen davon überzeugt ist, dass der Wert für 
Tritium bzw. der berechnete Gesamtrichtwert deutlich unter dem Parameterwert liegt. In diesem Fall 
teilt sie dem Bundesministerium für Gesundheit über die zuständige oberste Landesbehörde oder eine 
von ihr benannte Stelle die Gründe für ihren Beschluss und die Ergebnisse dieser anderen 
Überwachung mit. 
 
Anmerkung 5: Mit Ausnahme von Tritium, Kalium-40, Radon und Radonzerfallsprodukten. 
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Anlage 4. Besonders schützenswerte Einrichtungen 
 

Einrichtung Telefon E-Mail Ansprechpartner/in 

Krankenhäuser 

Altenheime 

 

Kindergärten & Kindertagesstätten 

Bornheim 

 
 
Nur das zuständige Gesundheitsamt ist kompetent genug, zu entscheiden, welche 
Einrichtungen in die Liste aufzunehmen sind. Es ist auch für die Aktualisierung der Liste 
zuständig und wird die notwendigen Änderungen an den Stadtbetrieb Bornheim, Herrn Höltgen 
weiterleiten! 
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Anlage 5. Information der Bevölkerung durch Briefeinwurf 

 

Wichtige Mitteilung an alle Haushalte! 

Zusätzliche Chlorung des Trinkwassers! 

Das Trinkwasser im 
Bereich……………………………………………………………………………………... 

weist bakterielle Verunreinigungen auf. 

• Auf Anordnung durch das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises wird dem 
Trinkwasser 
vorübergehend………………………………………………………………………………
……als Zusatzstoff zur Desinfektion im zulässigen Rahmen der 
Trinkwasserverordnung zugegeben. 

• Es kann zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen kommen. 

• Gesundheitliche Bedenken bestehen nicht. 

• Sie können das Trinkwasser uneingeschränkt nutzen. 

Wir informieren Sie, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist und nicht 
mehr zusätzlich desinfiziert wird. 

Bitte geben Sie die Information auch an Ihre Mitbewohner und Nachbarn weiter. 

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns an: 

 

Stadtbetrieb Bornheim 

Herr/Frau  

Telefon:  

126/158
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Wichtige Mitteilung an alle Haushalte! 

Abkochgebot! 

Das Trinkwasser im 
Bereich…………………………………………………………………………………….............
........ 

weist bakterielle Verunreinigungen auf. Befolgen Sie unbedingt die folgenden 
Anweisungen des Gesundheitsamtes: 

• Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht. 

• Lassen Sie das Wasser einmalig sprudelnd Aufkochen und dann langsam über 
mindestens 10 Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus 
praktischen Gründen zu empfehlen. 

• Nehmen Sie für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen 
offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser. 

• Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung und andere Zwecke ohne 
Einschränkungen nutzen. 

Wir informieren Sie, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist. 

Bitte schalten Sie Ihr Radio an und achten Sie auch auf Lautsprecherdurchsagen. 

Bitte geben Sie die Information auch an Ihre Mitbewohner und Nachbarn weiter. 

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns an: 

 

Stadtbetrieb Bornheim 

Herr/Frau  

Telefon:  

127/158
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Wichtige Mitteilung an alle Haushalte! 

Warnung! Ihr Trinkwasser ist verunreinigt! 

 

Kein Leitungswasser trinken oder zum Zubereiten von 

Speisen nutzen! 

Das Trinkwasser im 
Bereich……………………………………………………………………………………………
……... 

ist verunreinigt. Um jeglichen Schaden zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden 
Anweisungen des Gesundheitsamtes: 

• Trinken Sie kein Leitungswasser. 

• Nehmen Sie zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen 
offener Wunden kein Leitungswasser. 

• Es reicht nicht aus, das Leitungswasser zu kochen. 

• Sie können das Leitungswasser zum Duschen, Baden und Waschen nutzen. 

• Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung nutzen. 

Wir informieren Sie, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist. 

Bitte schalten Sie Ihr Radio an und achten Sie auch auf Lautsprecherdurchsagen. 

Bitte geben Sie die Information auch an Ihre Mitbewohner und Nachbarn weiter. 

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns an: 

 

Stadtbetrieb Bornheim 

Herr/Frau  

Telefon:  

128/158
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Wichtige Mitteilung an alle Haushalte! 

Warnung! Ihr Trinkwasser ist verunreinigt! 

 

Kein Leitungswasser entnehmen oder nutzen! 

Das Trinkwasser im 
Bereich……………………………………………………………………………………………
……... 

ist verunreinigt. Um jeglichen Schaden zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden 
Anweisungen des Gesundheitsamtes: 

• Trinken Sie kein Leitungswasser. 

• Nehmen Sie zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen 
offener Wunden kein Leitungswasser. 

• Es reicht nicht aus, das Leitungswasser zu kochen. 

• Sie dürfen das Leitungswasser auch nicht zum Duschen, Baden und Waschen 
nutzen. 

• Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung nutzen. 

• Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Leitungswasser, halten Sie die Zapfstellen 
geschlossen. 

Wir informieren Sie, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist. 

Bitte schalten Sie Ihr Radio an und achten Sie auch auf Lautsprecherdurchsagen. 

Bitte geben Sie die Information auch an Ihre Mitbewohner und Nachbarn weiter. 

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns an: 

 

Stadtwerke Bornheim 

Herr/Frau  

Telefon:  

129/158
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Wichtige Mitteilung an alle Haushalte! 

Warnung! Ihr Trinkwasser ist verunreinigt! 

Kein Leitungswasser entnehmen oder nutzen! 

Das Trinkwasser im 
Bereich……………………………………………………………………………………………
……... 

ist verunreinigt. Um jeglichen Schaden zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden 
Anweisungen des Gesundheitsamtes: 

• Trinken Sie kein Leitungswasser. 

• Nehmen Sie zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen 
offener Wunden kein Leitungswasser. 

• Es reicht nicht aus, das Leitungswasser zu kochen. 

• Sie dürfen das Leitungswasser auch nicht zum Duschen, Baden und Waschen 
nutzen. 

• Sie dürfen das Leitungswasser auch nicht für die Toilettenspülung nutzen. 

• Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Leitungswasser, halten Sie die Zapfstellen 
geschlossen. 

An folgenden Stellen wird Ihnen Ersatzwasser zur Verfügung gestellt: 

…………………………………………………….. 

………………………………………… 

Wir informieren Sie, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist. 

Bitte schalten Sie Ihr Radio an und achten Sie auch auf Lautsprecherdurchsagen. 

Bitte geben Sie die Information auch an Ihre Mitbewohner und Nachbarn weiter. 

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns an: 

 

Stadtbetrieb Bornheim 

Herr/Frau  

Telefon:  

130/158
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Wichtige Mitteilung an alle Haushalte! 

Entwarnung! 

 

Ihr Trinkwasser ist wieder einwandfrei! 

Das Trinkwasser im 
Bereich……………………………………………………………………………………………
……... 

kann wieder uneingeschränkt genutzt werden. 

Nach sorgfältigen Analysen und Kontrollen sind keine Auffälligkeiten und 
Beeinträchtigungen des Wassers festgestellt worden. Das Gesundheitsamt des Rhein-
Sieg-Kreises hat daher das Trinkwasser zur allgemeinen Nutzung wieder freigegeben. 

Das Trinkwasser kann wieder in vollem Umfang wie gewohnt genutzt werden. 

Bitte geben Sie die Information auch an Ihre Mitbewohner und Nachbarn weiter. 

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns an: 

 

Stadtbetrieb Bornheim 

Herr/Frau  

Telefon:  

131/158
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Wichtige Mitteilung an alle Haushalte! 

Entwarnung! 

 

Ihr Trinkwasser ist wieder einwandfrei! 

Nach sorgfältigen Analysen und Kontrollen sind keine Auffälligkeiten und 
Beeinträchtigungen des Wassers festgestellt worden. Das Gesundheitsamt des Rhein-
Sieg-Kreises hat daher das Trinkwasser zur allgemeinen Nutzung wieder freigegeben. 

Trotz sorgfältiger Spülung des Rohrnetzes im betroffenen Gebiet kann an einigen 
Entnahmestellen. noch gesundheitsgefährdendes Restwasser in den Leitungen sein. 
Daher beachten Sie bitte: 

Das Trinkwasser kann wieder in vollem Umfang wie gewohnt genutzt werden. 

Bevor Sie aber das Leitungswasser wieder verwenden, bitten wir Sie eindringlich, 
das Wasser so lange laufen zu lassen, bis es kalt, farblos, klar und geruchsneutral 
aus allen Wasserhähnen läuft. 

Ein ggf. vorhandener Warmwasserspeicher sollte ebenfalls gespült werden. 
Lassen Sie das gesamte Warmwasser ablaufen. Das nachlaufende einwandfreie 
Trinkwasser ersetzt das möglicherweise noch beeinträchtigte Warmwasser. 

Sollten Sie dennoch anhaltende Auffälligkeiten feststellen, informieren Sie uns 
bitte umgehend. 

Bitte geben Sie die Information auch an Ihre Mitbewohner und Nachbarn weiter. 

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns an: 

 

Stadtbetrieb Bornheim 

Herr/Frau  

Telefon:  

132/158
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Anlage 6. Störfallmeldung an das Gesundheitsamt 
 

Störfallmeldung an das Gesundheitsamt- Angeordnete und 
durchgeführte Maßnahmen an der Trinkwasserversorgungsanlage 

Gesundheitsamt, Rhein-Sieg-Kreis, Abt. 53.2, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg 
Tel: 02241 / 13-3535 Fax: 02241 / 13-3082 Mail:  

Name WVU: ……………………………………………………………………………………………. 

Meldedatum/ Uhrzeit: ………………………………………………………………………………….. 

Name des Meldenden: ……………………………….… Telefon: ……………………….……… 

Angenommen von: …………………………………………………………………………………….. 

Ereignis oder Gegenstand der Meldung: …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Gefahrenlage (Ursachen, die Art und das Ausmaß der Störung): …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden und zur Verhinderung der Schadensausweitung: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Unterbrechung der Trinkwasserzufuhr und Einleitung von Notversorgungsmaßnahmen: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Veranlasste Untersuchungen: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bitte über Eingang beim Gesundheitsamt informieren. 

Ort, Datum: ……………………………… Unterschrift: ……………………………………………. 
 

133/158



Maßnahmenplan Bornheim Stand: 11. September 2013 

 

Anlage  7 
Seite 30 

     
     
     
 

Maßnahmenplan nach § 16 Absatz 5 TrinkwV 2011 
 

 
 
 

 

Anlage 7. Telefonliste Maßnahmenplan 
 
Stadtbetrieb Bornheim 

 

Störfallnummer 24 h (ständig erreichbar):  02227 / 9320-77 
 
Betriebsführer für die Wasserversorgung: StadtBetrieb Bornheim AöR 

Straße Tel. Störfallnummer Fax. Mail 

Donnerbachweg 15 
53332 Bornheim 

02227 / 9320-0 02227 / 9320-77 02227 /9320-33 info@sbbonline.de 

 Tel. Handy Mail 

Herr Rehbann 
Vorstand 

02227 / 9320-20 (Dienst) 
02222 / 935800 (Privat) 

0173/8616761  
ullrich.rehbann 
@sbbonline.de 

Frau Dipl.-Ing. Geyer-
Hehl  

Technische Leitung 
02227 / 9320-40 (Dienst) 0170/8249855 

gabriela.geyer.hehl 
@sbbonline.de 

Herr Dipl.-Ing. Timm 
Höltgen 

Umsetzung Maßnahmenplan 

02227 / 9320-32 (Dienst) 
0228 / 93299433 (Privat) 

0170 / 7817199  
timm.hoeltgen 
@sbbonline.de 

Herr Hönighausen 
Bereitschaftsmeister 

02227 / 9320-41 (Dienst) 
02482 / 7483 (Privat) 

0171 / 8697500 
wolfgang.hoenighausen 

@sbbonline.de 

Herr Hupperich 
Bereitschaftsmeister 

02227 / 9320-43 (Dienst) 
02643 / 6816 (Privat) 

 

0160 / 97261703 
dominik.hupperich 

@sbbonline.de 

Herr Münch 
Bereitschaftsmeister 

02227 / 9320-34 (Dienst) 
02252 / 7555 (Privat) 

0175 / 2953446 
udo.muench 

@sbbonline.de 

Herr Uhr 
Bereitschaftsmeister 

02227 / 9320-46 (Dienst) 

02251/506161(Privat) 
0175 / 2946155 

guido.uhr 
@sbbonline.de 

 

Zuständige Behörde: 

Gesundheitsamt, Rhein-Sieg-Kreis, Abt. 53.2, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg 

 Tel. Tel. Fax. 

Gesundheitsamt 
(während der Dienstzeit)

02241 / 13-2453 
(Sachbearbeiter) 

02241 / 13-3535 
(Zentrale) 

02241 / 13-3082 

Feuer- und 
Rettungsleitstelle 
Rhein-Sieg-Kreis 

02241 / 12060 
(außerhalb der Dienstzeit) 
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Untersuchungsstelle / Labor: 

 Tel. Fax Handy Mail 

Herr Dr. Ralf Krämer 
(WTV Labor/SWB) 

02241 / 128  
-498 

02241 / 128  
-209 

01520 - 
1634127 

kraemer@ 
wahnbach.de 

Frau Dr. Gabriele 
Packroff (WTV Labor) 

02241 / 128 
-212 

  
gabriele.packroff
@wahnbach.de 

Institut für Hygiene und 
offentl. Gesundheit der 

Uni Bonn 

0228 / 287 
-15520 

  
Direktor: Prof. 

Dr. med. Martin 
Exner 

Wasserlieferanten: 

 Tel. Fax Handy Mail 

WBV Urfeld 
Herr Evers 

Wasserwerksmeister 
02236 / 2728 02236 / 9290837 

0171/620 4452 
0171/620 445 

(24 h) 

wbv-urfeld@ 
t-online.de 

WBV Urfeld 
(RheinEnergie AG) 

Herr Dr. Ing. Axel Spieß 
Technische Leitung 

0221 / 178-3403 - 01520-1633403  

WTV Siegburg 
Herr Hoyer 

Betriebsleiter 
02241 / 128 - 301 02241 / 128 - 309  

betriebsleitung
@wahnbach.de 

 

Stationäre Behälter & mobile Desinfektionsanlagen: 

 Tel. Fax Handy Mail 

Regionalgas Euskirchen 
 (3 * 1 m³) 

02251 /  
708 - 0 

02251 /  
708-591 

 
info@ 

regionalgas.de 

Technisches Hilfswerk 
THW 

02227 /  
911-383 
02241 /  
332-999 

02227 / 911384   

rhenag Königswinter 
Behälter 1 m³ 

02223 /  
9232 - 11 

02223 / 9232-0   

Scheideler GmbH 
(mobile 

Desinfektionsanlage) 

02364 /  
10545-15 

02364 /  
10545-20 

0171-3890108 
info@scheideler-

verfahrenstechnik.de 

DRK Landesverband 
NRW  

0211/3104-0 
0211/3104-230 

030 / 85404363
Herr Berndt 

r.berndt@drk-
nordrhein.net 

->mobile 
Wasserversorgung 
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Ordnungsbehörden und Technische Hilfsorganisationen: 

 Adresse Tel. Fax  

Ordnungsamt 
Rathaus 

53332 Bornheim 
02222 / 945-163 
0172 / 8740853 

 
FB Leitung 
Bereitschaft 

Feuerwehr 53332 Bornheim 
02222 / 945-470 
02222 / 945-114 

  

Technisches 
Hilfswerk THW 

Donnerbachweg 15 
53332 Bornheim 

02227 / 911-383 
02241 / 332-999 

02227 / 
911384 

 

Deutsches Rotes 
Kreuz DRK 

Georgstr. 2 
53721 Siegburg 

02292 / 50010   

Polizei 53332 Bornheim 02222 / 919868911   

 
Informationsmedien: 

 Name Adresse Telefon Homepage 

Presse 

Bonner 
Rundschau 

Martinsplatz 2a 
53113 Bonn 

0228/9842 0 Rundschau-online.de 

Bonner 
Generalanzeiger 

Koblenzer Straße 
53173 Bonn 

0228/3505 0 General-anzeiger-bonn.de

Schaufenster 
Rhein-Sieg 

Robert-Kirchhoff- 
Straße 1 

53121 Bonn 
0228/98875 0 Schaufenster-bonn.de 

Rundfunk 
Radio Bonn-
Rhein-Sieg 

Justus-von-Liebig-
Str. 15, 53121 Bonn 

0228/40071 0 Radiobonn.de 

Fernsehen WDR-Zentrale 
Ludwigstraße 11 

50667 Köln 
0221/220 0 

0221/220 2525 
Wdr.de 
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Anlage 8. Sirenenwarnkonzept im Rhein-Sieg-Kreis 
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Anlage 9. Vorlage einer Musterdurchsage für den RSK 

 

Das Trinkwasser im 
Bereich……………………………………………………………………………………………
……... 

ist verunreinigt. Um jeglichen Schaden zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden 
Anweisungen des Gesundheitsamtes: 

• Trinken Sie kein Leitungswasser. 

• Nehmen Sie zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen 
offener Wunden kein Leitungswasser. 

• Es reicht nicht aus, das Leitungswasser zu kochen. 

• Sie dürfen das Leitungswasser auch nicht zum Duschen, Baden und Waschen 
nutzen. 

• Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung nutzen. 

Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Leitungswasser, halten Sie die Zapfstellen 
geschlossen. 
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Betriebsausschuss 01.10.2013 
Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- 01.10.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 422/2013-2 

    Stand 01.08.2013 
 
Betreff 
 

Mitteilung betr. Abschluss eines Betriebsführungsvertrages für das 
Wasserwerk der Stadt Bornheim 

 
Sachverhalt 
 
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 6. Dezember 2012 auf Empfehlung des 
Betriebsausschusses auf der Grundlage der Vorlage Nr. 490/2012-1 beschlossen, bis zur 
verlässlichen Möglichkeit einer steuerneutralen Übertragung der Wasserversorgung an den 
Stadtbetrieb Bornheim AöR, die Betriebsführung für den Eigenbetrieb „Wasserwerk der Stadt 
Bornheim“ zum 01.01.2013 an den Stadtbetrieb Bornheim AöR zu übertragen. 
Er hat zugleich die Absicht bekräftigt, die Wasserversorgung der Stadt Bornheim nach Klä-
rung der steuerrechtlichen Fragen in den Stadtbetrieb Bornheim zu integrieren. 
 
Der Bürgermeister hat in Ausführung des Ratsbeschlusses die rechtlichen Grundlagen für 
eine Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadt Bornheim durch den Stadtbetrieb Born-
heim AöR erarbeitet. Der seinerzeit mit der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co.KG ge-
schlossene Betriebsführungsvertrag diente als Grundlage, musste jedoch in verschiedenen 
Punkten überarbeitet, konkretisiert und angepasst werden. Zur Sicherstellung der Vollstän-
digkeit des Regelwerks und der Vereinbarkeit mit gesetzgeberischen und rechtsprechenden 
Vorgaben war die Beteiligung einer externen Beratung geboten. Die erforderlichen Abstim-
mungsgespräche konnten im ersten Halbjahr 2013 abgeschlossen und der Betriebsfüh-
rungsvertrag von den Parteien unterzeichnet werden. 
 
Der Vertrag ist der Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Betriebsführungsvertrag Wasserwerk der Stadt Bornheim 

Ö  14
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Betriebsausschuss 01.10.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 486/2013-SBB 

    Stand 11.09.2013 
 
Betreff 
 

Mitteilung betr. Tag der offenen Tür und Programm im Wasserwerk am 
05.10.2013 

 
Sachverhalt 
 
Für das Wasserwerk Eichenkamp wurde für den 05.10.2013 ein Tag der offenen Tür einge-
plant. An diesem Tag soll ein Einblick in das Wasserwerk geboten werden. 
 
In der Zeit von 11 - 17 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger und selbstverständlich auch alle 
Mitglieder des Betriebsausschusses sowie des Verwaltungsrates herzlich eingeladen, einmal 
hinter die Kulissen der modernen Trinkwasserversorgung zu schauen. 
 
Das erwartet die Besucherinnen und Besucher: 

• Bei Rundgängen durch die Anlage erfährt man, was alles notwendig ist, damit fri-
sches, gesundes Trinkwasser über Versorgungswege bis nach Hause in den Was-
serhahn gelangt. 

• Schüler und Jugendliche, die das Thema Wasser in der Schule durchnehmen, kön-
nen sich praxisnah informieren. 

• Besonders für unsere jungen Gäste gibt es Spielangebote mit dem THW-
Schatzsuchgerät und der THW-Hüpfburg. Und natürlich ist auch für das leibliche 
Wohl gesorgt mit frischem Wasser vom Wasserwerk und leckeren Siedewürstchen. 

• Darüber hinaus präsentieren sich Feuerwehr und THW mit ihren Einsatzfahrzeugen. 

Ö  15
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